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Werte Anlegerin, werter Anleger,

Die Energiewende läuft auf Hochtouren. Politik, 
Technologie und Gesellschaft sind bereit für 
eine nachhaltige Zukunft. Die Ranft Gruppe hat 
im Jahr 2023 über 20 MWp an PV errichtet und 
startet mit einer Projektpipeline von über 320 
MWp in das neue Jahr. Vor genau 15 Jahren hat 
die Ranft Gruppe ihr erstes damals wegweisendes 
PV-Projekt „Solarpark Pocking II“ realisiert und 
seitdem kontinuierlich den Sektor Erneuerbare-
Energien ausgebaut. 

Wir werden wir in die ersten Netzinfrastrukturen 
und Energiespeicherlösungen investieren, um 
der Bedeutung dezentraler, unabhängiger und 
autarker Energieversorgung gerecht zu werden.

Die ersten Schritte sind getan und jetzt ist die 
richtige Zeit, die weiteren Schritte zu gehen. Oder 
um es mit Leonardo da Vinci zu sagen:

„Die Zeit verweilt lange genug für 
denjenigen, der sie nutzen will.“  
(Leonardo da Vinci)

Ihr Michael Ranft 
Geschäftsführer der Ranft  
Europaprojekte GmbH 

VORWORT



4

Private  Placement  “Ranft  Solar  XIX -  2024“ der  Ranft  Europaprojekte  GmbH – 02/2024

VORWORT	 3

INHALT	 4..5

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG	 7

DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK	 8..10

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND INVESTITIONEN DER  
RANFT EUROPAPROJEKTE GMBH	 11..13
CARET-RIGHT� Geschäftstätigkeit der Ranft Europaprojekte GmbH	 11
CARET-RIGHT� Geschäftstätigkeit der Ranft Gruppe	 11
CARET-RIGHT� Bisherige Wirtschaftliche Entwicklung der Ranft Europaprojekte GmbH	 12
CARET-RIGHT� Zukünftige geplante Investitionen	 13
CARET-RIGHT� Leistungsbilanz der Ranft Unternehmensgruppe	 13

MARKTUMFELD	 14..16
CARET-RIGHT� Fossile Rohstoffe	 14
CARET-RIGHT� Das aktuelle Umfeld	 14
CARET-RIGHT� Entwicklung der Solarenergie	 15
CARET-RIGHT� Marktentwicklung der Erneuerbaren Energien im Strommarkt	 15

RECHTLICHE GRUNDLAGEN	 17..25
CARET-RIGHT� Unternehmensangaben der Ranft Europaprojekte GmbH	 17
CARET-RIGHT� Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre –   
Ranft Solar XIX - 2024	 20

STEUERLICHE GRUNDLAGEN	 26..27
CARET-RIGHT� Allgemeiner Hinweis	 26
CARET-RIGHT� Einkommensteuer	 26
CARET-RIGHT� Besteuerung von Veräußerungsgewinnen	 27
CARET-RIGHT� Sparer-Pauschbetrag	 27
CARET-RIGHT� Sonstige Steuern	 27

INHALT



5

RISIKEN	 28..37
CARET-RIGHT� Allgemeiner Hinweis	 28
CARET-RIGHT� Maximalrisiko	 28
CARET-RIGHT� Anlagegefährdende Risiken	 28
CARET-RIGHT� Anlegergefährdende Risiken	 37

FINANZANHANG	 38..42
CARET-RIGHT� Jahresabschluss der Ranft Europaprojekte GmbH zum 31. Dezember 2022	 38

VERTRAGSANHANG	 43..51
CARET-RIGHT� Gesellschaftsvertrag der Ranft Europaprojekte GmbH	 43
CARET-RIGHT� Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit der  
Emissionsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“   
der Ranft Europaprojekte GmbH - Bedingungen	 47

INFORMATIONEN ZUR DATENVERARBEITUNG DER  
PERSONENBEZOGENEN DATEN DES ANLEGERS	 52..53
CARET-RIGHT� Verarbeitungsrahmen	 52
CARET-RIGHT� Dauer der Datenspeicherung	 52
CARET-RIGHT� Bereitstellung der Daten	 52
CARET-RIGHT� Datenweitergabe an Dritte	 52
CARET-RIGHT� Widerspruchsrecht des Anlegers	 53
CARET-RIGHT� Weitere Rechte des Anlegers	 53
CARET-RIGHT� Verantwortlicher	 53

FERNABSATZRECHTLICHE INFORMATIONEN FÜR DEN VERBRAUCHER	 54..59
CARET-RIGHT� Allgemeine Unternehmensinformationen über die Emittentin/Anbieterin	 54
CARET-RIGHT� Informationen über die Kapitalanlage	 54

Hinweis: Bei dem vorliegenden Memorandum handelt es sich nicht um einen Verkaufsprospekt nach 
dem Vermögensanlagengesetz. Aufgrund dessen ist eine Prüfung der Vollständigkeit einschließlich 
einer Prüfung der Kohärenz und Verständlichkeit des Memorandums durch die Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht nicht erfolgt. Es werden maximal 20 Anteile je Laufzeit angeboten.



6

Private  Placement  “Ranft  Solar  XIX -  2024“ der  Ranft  Europaprojekte  GmbH – 02/2024



7

Anbieterin und Emittentin der mit diesem Memo-
randum angebotenen Nachrangdarlehen mit der 
Emissionsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“ 
sowie Verantwortliche für die Aufstellung des Me-
morandums ist ausschließlich die 

Ranft Europaprojekte GmbH

Sitz: Bad Mergentheim 

Geschäftsanschrift:  
Johann-Hammer-Str. 22,  
97980 Bad Mergentheim

Die Anbieterin, vertreten durch ihre Geschäftsfüh-
rung, übernimmt für den Inhalt dieses Memoran-
dums die Verantwortung und erklärt, dass die im 
Memorandum genannten Angaben ihres Wissens 
nach richtig und keine wesentlichen Umstände 
ausgelassen sind. 

Bad Mergentheim, Januar 2024

Michael Ranft
Geschäftsführer

Risikohinweis gem. § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz
„Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit erheblichen Risiken verbunden und 
kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen.“

VERANTWORTLICHKEITSERKLÄRUNG
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DAS ANGEBOT IM ÜBERBLICK

 BETEILIGUNG

Beteiligungsform Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre mit der Emissi-
onsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“. Die Nachrangdarlehen werden mit 
unterschiedlichen Laufzeiten und Zinssätzen angeboten. Der Anleger wählt 
die Laufzeit auf dem Zeichnungsschein. Das Angebot beträgt maximal 20 An-
teile je Laufzeit.

Erwerbspreis Der Erwerbspreis entspricht dem Anlagebetrag. Der Anlagebetrag jedes ein-
zelnen Nachrangdarlehens ist variabel und wird auf dem Zeichnungsschein 
gewählt. Er soll mindestens Euro 5.000 betragen.

Agio Ein Agio wird nicht erhoben.

Einkunftsart Zinszahlungen zählen zu den Einkünften aus Kapitalvermögen.

Zinsen 6,00 % p. a. des gezeichneten Anlagebetrags bei einer gewählten Mindest-
laufzeit von drei Jahren;

6,25 % p. a. des gezeichneten Anlagebetrags bei einer gewählten Mindest-
laufzeit von drei Jahren und sechs Monaten;

6,50 % p. a. des gezeichneten Anlagebetrags bei einer gewählten Mindest-
laufzeit von vier Jahren;

6,75 % p. a. des gezeichneten Anlagebetrags bei einer gewählten Mindest-
laufzeit von vier Jahren und sechs Monate;

7,00 % p. a. des gezeichneten Anlagebetrags bei einer gewählten Mindest-
laufzeit von fünf Jahren.

Zinstermin Die Zahlung des Zinses ist vorbehaltlich der vorinsolvenzlichen Durchsetzungs-
sperre und der Rangstellung für das abgelaufene Kalenderjahr jährlich nach-
träglich am dritten Bankarbeitstag des folgenden Kalenderjahres fällig, erst-
malig am 06. Januar 2025.

Laufzeit, Kündigung Die Laufzeit der Nachrangdarlehen ist unbestimmt. Sie beginnt am jeweiligen 
Gewährungszeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrags nach Zeichnung 
auf dem Konto der Emittentin) und endet durch Kündigung, erstmalig zum 
Ablauf der vom Anleger gewählten Mindestlaufzeit. Die Mindestlaufzeit be-
trägt wahlweise drei Jahre, drei Jahre und sechs Monate, vier Jahre, vier Jahre 
und sechs Monate oder fünf Jahre. Die Kündigungsfrist beträgt jeweils sechs 
Monate. Nach Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit sind Kündigungen je-
weils zum Ablauf von drei weiteren Monaten unter Beachtung der Kündi-
gungsfrist von sechs Monaten zulässig.

Rückzahlung Der Anleger hat am Ende der Laufzeit vorbehaltlich der vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre und der Rangstellung einen Anspruch auf Rückzahlung 
in Höhe seines eingezahlten Anlagebetrags.
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Rangstellung des  
Anlegers

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bedingungen der Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX 
- 2024“ beinhalten die Ansprüche des Anlegers aus den Nachrangdarlehen 
auf Zahlung der Zinsen und auf Rückzahlung einen Rangrücktritt und un-
terliegen einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre. Diese Regelungen 
sind notwendig, da in Deutschland nur Kreditinstitute von Anlegern Darlehen 
ohne Rangrücktritt und ohne vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre anneh-
men dürfen. Für alle anderen Unternehmen sind diese Regelungen in den 
Vertragsbedingungen vorgeschrieben. 

Rangrücktritt

Der Anleger tritt in einem etwaigen Insolvenzverfahren über das Vermögen 
der Emittentin sowie im Falle der Liquidation der Emittentin gemäß §§ 19 
Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO mit seinen Zahlungsansprüchen (Zins- sowie 
Rückzahlungen der Vermögensanlage) im Rang hinter die Forderungen im 
Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. Hinsichtlich der Darstellung der 
nachrangigen Forderungen wird auf den Abschnitt „Rangstellung der Anle-
ger – Rangrücktritt“ im Kapitel „Rechtliche Grundlagen – Nachrangdarlehen 
mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre – Ranft Solar XIX - 2024“ Seite 21 
bis 22 verwiesen.

Sämtliche Forderungen von Anlegern aus den Nachrangdarlehen mit vorinsol-
venzlicher Durchsetzungssperre „Ranft Solar XIX - 2024“ sind untereinander 
gleichrangig. 

Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre

Außerhalb eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Emittentin sowie 
außerhalb einer Liquidation der Emittentin sind Zahlungen auf die Zahlungsan-
sprüche des Anlegers (Zins- sowie Rückzahlungen der Vermögensanlage) solange 
und soweit ausgeschlossen, wie diese Zahlungen 

::	� zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im Sinne des § 17 InsO oder 
einer Überschuldung der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen oder    

::	� bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO oder 
eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO bereits besteht. 

Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre genannt.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine Wesensänderung der 
Geldhingabe vom bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter Rück-
zahlungsverpflichtung hin zur unternehmerischen Beteiligung. Dies gilt auch 
für den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anlegers für sich genommen keine 
Überschuldung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne von § 17 InsO begründen, aber die Summe aller Ansprüche gegen die 
Emittentin eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungsun-
fähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt bereits für die Zeit vor Eröff-
nung eines Insolvenzverfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits dann 
keine Erfüllung seiner Ansprüche aus den Nachrangdarlehen mit vorinsol-
venzlicher Durchsetzungssperre „Ranft Solar XIX - 2024“ verlangen, wenn die 
Emittentin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers überschuldet 
oder zahlungsunfähig ist oder dies zu werden droht. Der Ausschluss dieser 
Ansprüche kann für eine unbegrenzte Zeit wirken.



Negativerklärung Die Emittentin verpflichtet sich, für die Laufzeit der Nachrangdarlehen „Ranft So-
lar XIX - 2024“ sicherzustellen, dass die Verpflichtungen aus den Nachrangdarle-
hen „Ranft Solar XIX - 2024“ auch in Zukunft im gleichen Rang mit allen anderen 
Finanzierungstiteln der Emittentin (z.B. Genussrechte oder Nachrangdarlehen an-
derer Tranchen) stehen oder diesen im Rang vorgehen.

Ferner verpflichtet sich die Emittentin, keine gegenwärtigen oder zukünftigen 
eigenen Finanzierungstitel und keine gegenwärtigen oder zukünftigen Finan-
zierungstitel Dritter durch Grund- oder Mobiliarpfandrechte oder eine sonstige 
Belastung des eigenen Vermögens abzusichern oder absichern zu lassen, sofern 
nicht die Nachrangdarlehen „Ranft Projekte XIX - 2024“ zur gleichen Zeit und im 
gleichen Rang anteilig an dieser Sicherheit teilnehmen.

Übertragbarkeit/ 
Handelbarkeit

Die Übertragung der Nachrangdarlehen erfolgt mit schriftlicher Zustimmung der 
Emittentin durch Abtretung. Die Übertragung kann jederzeit und nur vollständig 
erfolgen. Die freie Handelbarkeit ist stark eingeschränkt.

Angesprochene  
Anlegerkreise

Anleger, die zum einen ökologisch investieren wollen und zum anderen einen 
langfristigen Anlagehorizont haben. Dabei muss sich der Anleger der im Kapitel 
„Risiken“ dargestellten Risiken bewusst sein. 

 EMITTENTIN/ANBIETERIN

Emittentin/Anbieterin
Ranft Europaprojekte GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ulm unter HRB 725072.

Geschäftsfelder Der Tätigkeitsbereich der Emittentin umfasst die Übernahme von Planungs- und 
Herstellungsleistungen für Energieerzeugungsanlagen als Generalunternehmer 
oder Generalübernehmer, der Handel mit Energieerzeugungsanlagen, der Er-
werb von Energieerzeugungsanlagen und mit diesen in Verbindung stehendem 
Grundbesitz. Darüber hinaus verwaltet die Emittentin eigenes Vermögen auch 
durch die Vergabe von Finanzierungen an energieerzeugende Unternehmen in-
nerhalb der Ranft Gruppe im In- und Ausland.

Geschäftsführung Herr Michael Ranft
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Geschäftstätigkeit 
der Ranft Europa- 
projekte GmbH

Der Tätigkeitsbereich der Emittentin umfasst die 
Übernahme von Planungs- und Herstellungslei-
stungen für Energieerzeugungsanlagen als Ge-
neralunternehmer oder Generalübernehmer, der 
Handel mit Energieerzeugungsanlagen, der Erwerb 
von Energieerzeugungsanlagen und mit diesen in 
Verbindung stehendem Grundbesitz. Darüber hi-
naus verwaltet die Emittentin eigenes Vermögen 
auch durch die Vergabe von Finanzierungen an 
energieerzeugende Unternehmen innerhalb der 
Ranft Gruppe im In- und Ausland. Die Emitten-
tin ist in der Realisierung zahlreicher Projekte der 
Ranft Unternehmensgruppe eingebunden. Seit 
2008 engagiert sich die Ranft Unternehmens-
gruppe erfolgreich im Bereich der Erneuerbaren 
Energien. Innerhalb der Ranft Gruppe wird sie in 
der Form in die Realisierung von Projekten einge-
bunden, dass sie Finanzierungen an Unternehmen 
der Ranft Gruppe vergibt, deren Tätigkeitsbereiche 
in der Errichtung, dem Erwerb, dem Betrieb, der 
Wartung und der Verwaltung von Anlagen zur Er-
zeugung erneuerbarer Energien liegen.

Aufgrund dessen wird die Emittentin Investitionen 
in die Vergabe von Finanzierungen für zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Memorandums noch 
nicht konkret feststehende Projekte der Ranft Un-
ternehmensgruppe aus dem Bereich der regene-
rativen Energieerzeugung vornehmen. Hinsichtlich 
der Art der Finanzierung hat die Emittentin noch 
keine Entscheidung dahingehend getroffen, ob die 
Finanzierungen an die Projekte über Nachrangdar-
lehen oder eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung 
(Stille Beteiligung/GmbH-Anteile/Aktien/Komman-
ditanteile) an den Projektgesellschaften oder die 
Muttergesellschaft erfolgen sollen.

Geschäftstätigkeit 
der Ranft Gruppe

Die Ranft Gruppe hat im Jahr 2008 ihre Geschäfts-
tätigkeit neben der Realisierung von sozialen Im-
mobilienprojekten auf Investitionen in und Rea-
lisierung von ökologischen Photovoltaikanlagen 
erweitert. Im Jahr 2012 erfolgte in Italien der Ein-
stieg in die Energieerzeugung aus Wasserkraft. 
Nach Sondierung des aktuellen Marktumfeldes 
und aufgrund des über die Jahre erworbenen, 
technischen Knowhows beabsichtigt die Ranft 
Gruppe, eine Intensivierung ihrer Dienstleistungs-
tätigkeit sowie die Erweiterung ihres ökologischen 
Engagements bei der Erzeugung und Verstetigung 
elektrischer Energie sowie bei der Errichtung von 
Netzanschlussstrukturen. Zur Umsetzung dieses 
Vorhabens ist die Ranft Gruppe u.a. nunmehr auch 
in Österreich mit einer eigenen Organisation tätig.

Energieerzeugung aus Sonne

Die Planung, Errichtung, Finanzierung und der 
Betrieb von Energieerzeugungsanlagen, insbe-
sondere Solaranlagen, stehen im Mittelpunkt der 
Geschäftstätigkeit der Ranft Gruppe. In diesem 
Segment konnten seit 2008 eine Vielzahl von 
Projekten in Europa umgesetzt werden. Bis zum 
Datum des Prospektes wurden 40 Dachflächenan-
lagen und 18 Freiflächenanlagen mit einer Nenn-
leistung von ca. 82 MWp in Deutschland sowie 
fünf Freiflächenanlagen mit einer Nennleistung 
von 4,9 MWp in Italien errichtet und veräußert. 
Zudem befinden sich 18 Dachflächenanlagen und 
zwei Freiflächenanlagen mit einer Nennleistung 
von ca. 7,6 MWp an Standorten in Deutschland 
im Bestand der Ranft Gruppe. 

Darüber hinaus nutzen die Unternehmen der Ranft 
Gruppe die Änderungen des Energiesicherungsge-
setzes zum Repowering von Solaranlagen zum 01. 
Januar 2023 aktiv zur Steigerung der Ertragssitu-
ation und zur Erweiterung der bestehenden be-
treuten Solaranlagen. 

GESCHÄFTSTÄTIGKEIT UND INVESTITIONEN DER 
RANFT EUROPAPROJEKTE GMBH
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Energieerzeugung aus  
Wasserkraft

Im Jahr 2012 erfolgte der erfolgreiche Einstieg in 
die Energieerzeugung aus Wasserkraft. Hierdurch 
hat die Ranft Gruppe sich ein weiteres Geschäfts-
feld erschlossen. Dabei erbringen Unternehmen 
der Gruppe Aufgaben von der Projektidentifikati-
on und -prüfung bis zur Projektierung, Errichtung 
und Betrieb der Anlagen.

Aktuell (Stand: Januar 2024) befinden sich im 
Portfolio der Ranft Gruppe 10 Wasserkraftwerke 
in den Regionen Piemont/Norditalien, der Toskana 
sowie Venetien. Derzeit befinden sich zwei wei-
tere Wasserkraftwerke in Piemont und Toskana 
in der Fertigstellung. Neue Projektentwicklungen 
wurden in der Basilikata gestartet.

Die Ranft Gruppe verfügt über ein eigenes, kom-
petentes Team, welches mit der Projektierung, 
Planung und Errichtung von kleinen und mittleren 
Wasserkraftwerken befasst ist. Neben einem auf 
den Bereich erneuerbare Energien spezialisierten 
Juristen und einem Wasserbauingenieur gehören 
dazu ebenfalls ein erfahrener Projektentwickler, 
ein Finanzierungspezialist und eine administrativ 
versierte kaufmännische Assistentin.

Betr iebsführung  
Photovolta ikanlagen

Nach intensiven Gesprächen mit Inhabern und Be-
treibern von Solaranlagen, hat die Ranft Gruppe 
ein weiteres Geschäftsfeld im Photovoltaikmarkt 
erschlossen. Mittlerweile existieren sowohl in Ita-
lien als auch in Deutschland viele Solaranlagen, 
deren Stromertrag teilweise erheblich unter den 
geplanten Leistungen liegt. Gründe dafür kön-
nen – neben Planungsfehlern oder mangelhaften 
Komponenten – in Dimensionierungs- und Aus-
führungsfehlern liegen. 

Die Ranft Gruppe übernimmt entweder solche 
Anlagen zu kostengünstigen Konditionen oder 
schließt mit dem Anlageneigentümer einen Ver-
trag über die Übernahme der technischen und 
kaufmännischen Betriebsführung. 

Gesellschaften der Ranft Gruppe betreuen zahl-
reiche Dach- und Freiflächenanlagen in Deutsch-

land und Italien. Dabei wurden die technische und 
größtenteils auch die kaufmännische Betriebsfüh-
rung übernommen. Zum Datum des Prospektes 
sind die Unternehmen der Ranft Gruppe für Pho-
tovoltaikanlagen in einem Volumen von rund 77 
MW in Bezug auf die technische, größtenteils 
auch kaufmännische Betreuung von Solaranlagen 
verantwortlich.

Vorteil dieser Bestandsanlagen ist, dass der von ih-
nen produzierte Strom den aus der Vergangenheit 
gesicherten Einspeisetarifen unterliegt. Somit hat 
die Novellierung des EEG mit den beabsichtigten 
niedrigeren Einspeisetarifen keinen gravierenden 
Einfluss auf die Ertragslage.

Bisherige Wirtschaft-
l iche Entwicklung 
der Ranft Europapro-
jekte GmbH

Jahresabschluss zum  
31. Dezember 2022

Der Jahresabschluss der Emittentin für das Ge-
schäftsjahr 2022 ist im Anhang dieses Memoran-
dums abgebildet. 
. 
Geschäftsgang 2023

Laut der internen betriebswirtschaftlichen Aus-
wertung der Finanzbuchhaltung (BWA) der Emit-
tentin hat die Emittentin im Geschäftsjahr 2023 
Umsatzerlöse in Höhe von ca. Euro 44.372 er-
zielt. Diesen Umsatzerlösen standen betrieb-
liche Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 
Euro 107.614 gegenüber. Zudem generierte die 
Emittentin Zinseinnahmen in Höhe von ca. Euro 
130.727. Dem standen Zinsaufwendungen in 
Höhe von ca. Euro 148.197 gegenüber. Hieraus re-
sultiert ein negatives Geschäftsergebnis der Emit-
tentin vor Steuern von ca. Euro -80.711, welches 
den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbe-
trag des Geschäftsjahres 2022 von Euro 209.482 
voraussichtlich nochmals erhöht hat.
. 
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Zukünftige geplante 
Investit ionen

Der Schwerpunkt der geplanten weiteren Investi-
tionen liegt auch zukünftig in der Projektentwick-
lung sowie zusätzlich in der Vergabe von Finanzie-
rungen an andere Unternehmen der Ranft Gruppe, 
die diese für die Projektentwicklung inklusive der 
Errichtung von Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energien einschließlich Speichertechnik 
einsetzen werden. Zudem können Finanzierungs-
mittel auch zur Refinanzierung von Fremdkapital 
(Banken oder Anleger) genutzt werden. Zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Memorandums stehen 
weder konkrete Gesellschaften noch konkrete 
Projekte fest. Auch steht noch nicht fest, welche 
Gelder refinanziert werden sollen.

Leistungsbilanz der 
Ranft Gruppe

Im Folgenden wird eine Übersicht über realisier-
te Photovoltaik-Projekte aufgezeigt, die von der 
Ranft Gruppe begleitet worden sind. Seit 2008 
werden von der Ranft Gruppe Photovoltaikanla-
gen realisiert. Die Erfahrung aus der Vielzahl von 
realisierten Projekten fließt auch in die Tätigkeit 
der Emittentin, Ranft Europaprojekte GmbH, ein.

Bis zum Datum des Prospektes wurden 40 Dach-
flächenanlagen und 18 Freiflächenanlagen mit 
einer Nennleistung von ca. 82 MWp in Deutsch-
land sowie fünf Freiflächenanlagen mit einer 
Nennleistung von 4,9 MWp in Italien errichtet 
und veräußert. Zudem befinden sich 18 Dach-
flächenanlagen und zwei Freiflächenanlagen mit 
einer Nennleistung von ca. 7,6 MWp an Standor-
ten in Deutschland im Bestand der Ranft Gruppe.

Daneben hat die Ranft Gruppe eine Vielzahl von 
Kapitalmarktprodukten angeboten. Alle bisher 
aufgelegten Kapitalmarktprodukte haben minde-
stens die vereinbarten Zinsen / Dividenden ausge-
schüttet. Alle Zahlungen (Zinsen/Rückzahlungen) 
sind vertragsgemäß und pünktlich erfolgt. 

PROJEKT / STANDORT ANZAHL LEISTUNG /  
JAHRESPRODUKTION

Summe Wasserkraftwerke Italien (durchschnittl. Jahresproduktion): 11 8.750 kWh

SUMME ALLER DURCH DIE RANFT GRUPPE PROJEKTIERTEN PHOTOVOLTAIKANLAGEN*

SUMME ALLER DURCH DIE RANFT GRUPPE PROJEKTIERTEN WASSERKRAFTWERKE*

ART ANZAHL GESAMTKAPITAL ZURÜCKGEZAHLT

Anleihen / Nachrangdarlehen 30 73 Mio. € 15,5 Mio. €

SUMME ALLER KAPITALANLAGEN*

PROJEKT / STANDORT ANZAHL LEISTUNG /  
JAHRESPRODUKTION

Summe Dachflächenanlagen Deutschland 58 22,87 MWp

Summe Freiflächenanlagen Deutschland 18 74,95 MWp

Summe Freiflächenanlagen Italien 5 4,9 MWp

Summe Freiflächenanlagen Österreich in Projektierungsphase 1 3 MWp

Summe PV-Anlagen (durchschnittliche Jahresproduktion) 82 105,72 MWh

*Zahlen beziehen sich auf die Vergangenheit. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
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MARKTUMFELD

Fossile Rohstoffe 

Fossile Rohstoffe, wie Erdöl, Erdgas und Kohle, 
zählen derzeit immer noch zu den wichtigsten 
Energieträgern. Jedoch weisen sie für die langfri-
stige Energieversorgung nach Einschätzung der 
Emittentin drei Nachteile auf: Die Verfügbarkeit 
der fossilen Energieträger ist zeitlich beschränkt. 
Denn derzeit werden weltweit so viel Erdöl und 
Erdgas verbraucht, wie zuvor in Jahrmillionen ge-
bildet worden ist – sprich: Die Ressourcen gehen 
rapide zurück. Die Nutzung der fossilen Energie-
träger belastet die Umwelt und führt dementspre-
chend zu hohen Folgekosten. Der Zugang zu der 
Energie aus den fossilen Rohstoffen ist begrenzt 
und in nicht für alle Nationen der Erde ohne Ein-
schränkungen zugänglich. Dies führt nach Ein-
schätzung der Emittentin zu ungewollten Abhän-
gigkeiten. 

Das aktuelle Umfeld 

Im Zuge der Corona-Pandemie sind die CO2-
Emissionen weltweit stark gesunken. Doch um 
ein drastisches Ansteigen nach Ende dieser Situ-
ation analog zu den Entwicklungen in Folge der 
Weltwirtschaftskrise von 2008 zu verhindern, 
müssen nach Einschätzung der Emittentin Maß-
nahmen zu einem klimafreundlichen Umbau der 
Post-Corona-Ökonomie getroffen werden. Die 
Europäische Union hat deshalb ihre Klimaziele auf 
dem aktuellen EU-Gipfel im Dezember 2020 noch 
einmal verschärft und mit dem Europeen Climate 
Law am 29. Juli 2021 festgelegt: Gegenüber dem 
im Kyoto-Protokoll festgelegten Wert des Refe-
renzjahres 1990 sollen die CO2-Emissionen in der 
EU nicht nur um 40 %, sondern sogar um 55 % 
gesenkt werden. Bis 2050 wird Klimaneutralität 
angestrebt. 

In Deutschland hat der Deutsche Bundestag im 
Juni 2021 stärkere Klimaschutzziele beschlossen 
und dafür das neue Klimaschutzgesetz 2021 mit 
einem Klimaschutzprogramm verabschiedet. Da-
rin verankert wird das Ziel, bis 2045 klimaneutral 
zu sein - also nicht mehr CO2 auszustoßen, als 
wieder über Wälder oder andere Wege absorbiert 
werden kann. 

Bis 2030 sollen dafür insgesamt 65 Prozent aller 
Treibhausgas-Emissionen eingespart werden (im 
Vergleich zu 1990), das Klimaschutzziel 2040 sind 
dann 88 Prozent1. Zum Erreichen dieser Ziele wur-
den konkrete Maßnahmen festgelegt.

Der europäische Emissionshandel (EU-ETS) gilt seit 
seiner Einführung 2005 nach Einschätzung der 
Emittentin als zentrales Klimaschutzinstrument 
der EU. Zuerst nur für die Energiewirtschaft ein-
geführt, ist mittlerweile auch der Flugverkehr zur 
Teilnahme verpflichtet. Bisher konnte das System 
jedoch noch nicht wirklich greifen, da europaweit 
zu viele und zu günstige Zertifikate ausgegeben 
wurden. Des Weiteren hat die Weltwirtschafts-
krise von 2008 durch einen Produktionsrückgang 
zu überschüssigen Zertifikaten und einem Verfall 
der Preise geführt. In den letzten zwölf Monaten 
konnte jedoch ein Preisanstieg auf zeitweise bis 
zu Euro 100 pro Tonne CO2- Äquivalent2  beo-
bachtet werden. Die Emittentin geht deshalb von 
einer weiteren Verteuerung fossiler Brennstoffe 
aus, obwohl die Verteuerung gem. der Vorstel-
lungen von Bund und Ländern in Deutschland 
gerade im Bereich der Mobilität und der Wärme-
versorgung erst im Jahre 2025 bis auf Euro 55 an-
steigen sollte. 

Durch den parallel stattfindenden kontinuier-
lichen Kostenrückgang bei den Erneuerbaren 
Energien werden in den nächsten zehn bis fünf-
zehn Jahren Windenergie und Photovoltaik vo-
raussichtlich günstigere Stromgestehungskosten 
hervorbringen als alle fossilen Kraftwerkstypen. 
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Für Freiflächen-Photovoltaikanlage sind Werte 
zwischen zwei und drei Cent/kWh prognostiziert. 
Aber schon heute gilt Solarstrom aus neuen Kraft-
werken in vielen europäischen Ländern als gün-
stigste Stromquelle, die vermehrt auch über PPAs 
direkt von Unternehmen genutzt wird – jenseits 
staatlicher Vergütungssysteme. 

Entwicklung der  
Solarenergie

Im Jahr 2022 lieferten ca. 2,4 Millionen Photovol-
taikanlagen mit einer Leistung von 67,4 Gigawatt-
peak (GWp) rund 11 % des in Deutschland pro-
duzierten Stroms3. Im Jahr 2021 lag die installierte 
Leistung noch bei 60,1 GWp, die knapp 10% des 
in Deutschland produzierten Stromes leisteten. Der 
Anteil der Photovoltaik an der Stromerzeugung 
steigt kontinuierlich weiter. So waren in 2023 wei-
tere 8,5 GW Leistungszubau im PV-Bereich geplant. 
Bis zum September 2023 beträgt die zusätzliche in-
stallierte Leistung bereits rd. 10 GWp.

Nach übereinstimmender Einschätzung von Wis-
senschaftlern des Fraunhofer Instituts für Solare En-
ergiesysteme (ISE) und anderer Forschungseinrich-
tungen muss der jährliche Ausbau der Solarenergie 
in Deutschland vervielfacht werden, um die Klima-
ziele zu erreichen und den wachsenden Bedarf nach 
klimafreundlicher Energie im Strom-, Verkehrs- und 
Mobilitätssektor zu decken. Neben ihren geringen 
Erzeugungskosten besticht die Solarenergie durch 
ihre hohe Verbrauchsnähe und Akzeptanz bei der 
Bevölkerung4.

Marktentwicklung  
der Erneuerbaren  
Energien im Strom-
markt

Die Erneuerbaren Energien wachsen weltweit wei-
ter und werden immer wettbewerbsfähiger. 2022 
wurden in Europa insgesamt rund 53 GWp neue 
Energieerzeugungskapazitäten für Wind- und So-
larenergie errichtet, darunter 35 GWp Photovoltaik 
(PV) und 18 GW Windkraft, gegenüber dem Vor-
jahr eine Steigerung von rund 18 % (PV) und 8 % 
(Wind). Deutschland installierte dabei insgesamt 
rund 9,56,1 GWp (davon rund 7 GWp PV und 2,5 
GWp Wind)5.

Deutschland ist beim Zubau von Solarenergie wei-
terhin innerhalb Europas das Land mit dem größten 
Zubau im Jahr 2023 mit rd. 14 GW. Auf Platz zwei 
liegt Spanien mit 8,2 GW, gefolgt von Italien mit 
4,9 GW und Polen  mit 4,5 GW.6

Nach den Beschlüssen des UN-Umweltgipfel 2015 
in Paris und dem von der EU angestrebte „Green 
New Deal“ sollte der Bedarf an Erneuerbaren Ener-
gien weltweit, in Europa und in Deutschland in den 
nächsten Jahren stark steigen. Allein die deutsche 
Bundesregierung hat das Ziel, im Jahr 2030 einen 
Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch 
von 65 % zu erreichen7. Und die EU hat sich zum 
Ziel gesetzt bis 2050 klimaneutral zu werden8.

Auch im Jahr 2023 ist Deutschland in Bezug auf den 
Zubau von Photovoltaik wieder die Nr. 1 in Europa. 
Bereits Ende August 2023 war die von der Bun-
desregierung angestrebte Marke für das gesamte 
Jahr 2023 von 9 GWp erreicht. Dies ist das erste 
Mal, dass die jährlichen Installationen eines europä-
ischen Landes die 10-GW-Marke überschreiten und 
damit den 12-Jahres-Rekord Italiens brechen, das 
9,3 GW im Jahr 2011 ans Netz angeschlossen. Die 
Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 
(EEG) im Juli 2022 trat Anfang 2023 vollständig in 
Kraft und unterstützte die Projektumsetzung der 
enormen deutschen Pipeline, die größtenteils aus 
dem Jahr 2022 stammte. Zu den Verbesserungen 
gehören unter anderem eine Erhöhung der Ein-
speisetarife für neue Dachanlagen und ein Stopp 
der monatlichen Kürzungen der Einspeisetarife für 



neue Anlagen bis Ende 2024. Außerdem muss seit 
Januar 2023 keine Mehrwertsteuer mehr für Solar-
anlagen gezahlt werden.

Einer der am stärksten wachsenden EU-Solarmär-
kte war im Jahr 2023 Italien. Es wurden 4,9 GW 
installiert. Das ist fast das Doppelte der 2,5 GW, die 
im Jahr 2022 installiert wurden9. Innerhalb der EU 
weist dieses Jahr lediglich der österreichische Markt 
eine etwas höhere Wachstumsrate auf. In den ver-
gangenen Jahren hatte das Wohnsegment eine 
entscheidende Rolle bei der Entwicklung des itali-
enischen Solarmarkts gespielt, vor allem aufgrund 
seines großzügigen Superbonus-Anreizprogramms. 
Doch das Förderprogramm, das Hausbesitzern un-
ter anderem eine Steuergutschrift von bis zu 110 % 
für die Installation von Solar-PV gewährte, wurde 
im Jahr 2023 stark geändert. Die wichtigste Grund-
lage für Italiens Solarwachstum ist der C&I-Sektor, 
der im Jahr 2023 für etwa 43 % der installierten 
Leistung verantwortlich ist10.

Ein Marktwachstum von 114 % führte zu einer 
neuen Solarkapazität von 2,2 GW, womit Öster-
reich den 7. Platz unter den EU-Solarmärkten ein-
nimmt11. Der Großteil der Neuinstallationen ent-
fällt auf private und gewerbliche Dachanlagen, die 
durch Fördermittel für verschiedene Größenklassen 
gefördert werden. Darüber hinaus sind Großpro-
jekte auf dem Vormarsch, insbesondere in Form 
von Freiflächen-PV und Agri-PV, da mittlerweile vier 
Bundesstaaten Flächen für dieses Segment ausge-
wiesen haben.

Im Wesentlichen ist die Ranft Gruppe in Deutsch-
land, Österreich und Italien tätig. Insbesondere in 
Deutschland und in Italien bietet die Ranft Gruppe 
ein vollumfängliches Leistungsportfolio von der Ak-
quise von geeigneten Flächen für Photovoltaikanla-
gen über die Projektentwicklung dieser Flächen und 
die Errichtung der Photovoltaikanlagen bis hin zur 
technischen und kaufmännischen Betriebsführung 
und Vermarktung des produzierten Stromes. Glei-
ches gilt auch für den Bereich Wasserkraftwerke 
insbesondere in Norditalien. Mit dem Start in Öster-
reich mit einem eigenen Team ist die Ranft Gruppe 
in der Lage, Projekte bis zur hergestellten Baureife 
zu entwickeln.  

Quellen 

1   Pressemitteilung des Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz vom 21. Juni 2023

2   https://www.umweltbundesamt.de/daten/klima/der-europa-
eische-emissionshandel

3   Stromreport BMWi BSW-Solar BDEW Fraunhofer ISE Stand: 
2024

4   https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/documents/
publications/studies/aktuelle-fakten-zur-photovoltaik-in-deutsch-
land.pdf

5   IRENA Renewable Energy Statistics 2022

6   https://www.pv-magazine.de/2023/12/12/photovoltaik-zubau-
2023-deutschland-erreicht-14-gigawatt-europa-56-gigawatt/

7   https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/
klimaschutzprogramm-2030-1673578

8   https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-
an-green-deal_de  

9   https://www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/
global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027-1

10   https://www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/
global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027-1

11   https://www.solarpowereurope.org/insights/market-outlooks/
global-market-outlook-for-solar-power-2023-2027-1
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RECHTLICHE GRUNDLAGEN

Unternehmens- 
angaben der Ranft  
Europaprojekte GmbH

F i rma, S i tz ,  
Geschäftsanschr i f t

Die Firma des emittierenden Unternehmens lautet
	 Ranft Europaprojekte GmbH.
Sitz der Gesellschaft ist Bad Mergentheim 
(Geschäftsanschrift: Johann-Hammer-Str. 22, 
D-97980 Bad Mergentheim).

Gründung, Rechtsform, 
Rechtsordnung, Dauer

Die Ranft Europaprojekte GmbH wurde am 29. 
April 2010 in der Rechtsform der Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht 
gegründet und unterliegt der deutschen Rechts-
ordnung. Sie ist am 12. Mai 2010 in das Handels-
register des Amtsgerichts Ulm unter HRB 725072 
eingetragen worden. Die Dauer der Gesellschaft 
ist unbestimmt. 

Unternehmensgegenstand

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, 
die Veräußerung und der Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere 
Solaranlagen sowohl auf Dachflächen als auch als 
Freilandanlagen, in Europa.

Geschäfts jahr,  
Bekanntmachungen

Das Geschäftsjahr der Ranft Europaprojekte GmbH 
ist das Kalenderjahr. Die Bekanntmachungen der 
Emittentin, die die Gesellschafter betreffen, wer-
den im elektronischen Bundesanzeiger veröffent-
licht.

Kapita lausstattung

Stammkapital
Das Stammkapital der Emittentin beträgt zum Zeit-
punkt der Aufstellung des Memorandums Euro 
25.000. Es ist vollständig zur freien Verfügung der 
Geschäftsführung eingezahlt. Gesellschafter ist die 
Ranft Projektpartner GmbH mit Sitz in Bad Mer-
gentheim (Geschäftsanschrift: Johann-Hammer-
Str. 22, D-97980 Bad Mergentheim). 

Nachrangdarlehen – Ranft Solar IV – 2010
Die Emittentin hat von Mai 2010 bis August 2010 
Nachrangdarlehen mit der Bezeichnung Ranft So-
lar IV begeben. Insgesamt wurden Euro 1,7 Mio. 
platziert. Die Kapitalanlage wurde zum 28. Februar 
2011 gekündigt und zurückgezahlt.

Nachrangdarlehen – Ranft Solar V - 2010
In den Jahren 2010 und 2011 hat die Emittentin 
Nachrangdarlehen mit der Emissionsbezeichnung 
„Ranft Solar V - 2010“ bei Anlegern im Gesamt-
nennbetrag von Euro 1.112.500 platziert. Der 
Anleger hat während der Laufzeit gegen die Emit-
tentin grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung 
eines Zinses in Höhe von 7,25% bezogen auf den 
valutierten (eingezahlten) Anlagebetrag. Die Min-
destlaufzeit beträgt zwei Jahre.

Es handelt sich bei den Nachrangdarlehen um 
nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbind-
lichkeiten der Emittentin, die eine vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre enthalten. Bis zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Memorandums wurden Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar V - 2010“ in Höhe von 
Euro 414.500 gekündigt.

Nachrangdarlehen – Ranft Solar VI - 2010
In den Jahren 2010 und 2011 hat die Emittentin 
Nachrangdarlehen mit der Emissionsbezeichnung 
„Ranft Solar VI - 2010“ bei Anlegern im Gesamt-
nennbetrag von Euro 780.000 platziert. Der Anle-
ger hat während der Laufzeit gegen die Emittentin 
grundsätzlich einen Anspruch auf Zahlung eines 
Zinses in Höhe von 7,50% bezogen auf den valu-
tierten (eingezahlten) Anlagebetrag. Die Mindest-
laufzeit beträgt zwei Jahre.
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Es handelt sich bei den Nachrangdarlehen um 
nachrangige und nicht dinglich besicherte Verbind-
lichkeiten der Emittentin, die eine vorinsolvenzliche 
Durchsetzungssperre enthalten. Bis zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Memorandums wurden Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar VI - 2010“ in Höhe von 
Euro 370.000 gekündigt.

Geschäftsführung der Ranft 
Europaprojekte GmbH

Der Geschäftsführer hat unter eigener Verantwor-
tung die Gesellschaft zu leiten und sie gerichtlich 
als auch außergerichtlich zu vertreten. Insbeson-
dere entscheidet die Geschäftsführung über alle 
Angelegenheiten des laufenden Geschäftsbe-
triebs, allgemeine Fragen der Refinanzierung und 
der Festsetzungen der Bedingungen für das Aktiv-, 
Passiv- und Dienstleistungsgeschäft sowie den Er-
werb und die Veräußerung von Grundbesitz. 

Derzeitiger Geschäftsführer der Ranft Europapro-
jekte GmbH ist Herr Michael Ranft. Er ist jeweils 
alleinvertretungsberechtigt und von den Beschrän-
kungen des § 181 BGB befreit. 

Prokur isten

Frau Andrea Ranft und Herrn Rainer Zepke ist je-
weils Einzelprokura erteilt worden. Aufgrund des-
sen sind sie neben dem Geschäftsführer zu allen 
Arten von gerichtlichen und außergerichtlichen 
Geschäften und Rechtshandlungen im Rahmen 
der Geschäftsführung der Gesellschaft ermächtigt. 
Die Prokuristin Frau Andrea Ranft und der Prokurist 
Herr Rainer Zepke sind von den Beschränkungen 
des § 181 BGB befreit.

Kompetenz des  
Managements 

Herr Michael Ranft, Mitglied der  
Geschäftsführung der Emittentin
Nach der Ausbildung in Wirtschaftsenglisch und 
Wirtschaftsspanisch folgte eine Ausbildung zum 
Financial Consultant in der Vermögensverwaltung 
einer renommierten amerikanischen Investment-
bank, für welche Herr Michael Ranft langjährig 

weiterhin tätig war. Danach übte er eine leitende 
Funktion bei einer Privatbank aus. Im Jahr 1996 
erfolgte der Wechsel in die Immobilienbranche. Im 
gleichen Jahr gründete er die Ranft Projektpartner 
GmbH, in welcher er als geschäftsführender Ge-
sellschafter tätig ist. 

Frau Andrea Ranft, Prokuristin
Nach dem abgeschlossenen Studium der Architek-
tur an der Fachhochschule Würzburg war Frau An-
drea Ranft zehn Jahre für eine weltweit operierende 
Immobilienberatung in der Abteilung Projektma-
nagement für großvolumige Büro- und Gewerbe-
projekte, davon sechs Jahre in leitender Funktion 
tätig. Im Jahr 1995 erfolgte der Wechsel in die 
Selbstständigkeit. Seit 1996 ist sie geschäftsführen-
de Gesellschafterin der Ranft Projektpartner GmbH.

Herr Rainer Zepke, Prokurist
Nach dem abgeschlossenen Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre und der Ausbildung zum Hub-
schrauberpilot und Offizier der Bundeswehr war 
Herr Rainer Zepke für drei Jahre bei einer Steuer-
beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
tätig. Im weiteren begleitete Herr Rainer Zepke in 
verschiedenen leitenden Funktionen – davon zehn 
Jahre als Finanzvorstand – das Wachstum und 
die strategische Entwicklung eines großen Fami-
lienunternehmens im Kunststoffspritzgussbereich. 
Seit Herbst 2019 ist Herr Rainer Zepke im Bereich 
Erneuerbare Energien in leitenden Funktionen 
auch als Geschäftsführer tätig.

Konzernstruktur/Beteiligungen

Die Emittentin hält derzeit keine Beteiligungen 
an anderen Unternehmen. Die Emittentin ist eine 
100%ige Tochtergesellschaft der Ranft Projekt-
partner GmbH. Gesellschafter der Ranft Projekt-
partner GmbH sind Herr Michael Ranft und Frau 
Andrea Ranft zu je 50%. Zudem sind Herr Michael 
Ranft und Frau Andrea Ranft auch Gesellschafter 
der Ranft Immobilien GmbH. Alle Unternehmen, 
die mit der Ranft Projektpartner GmbH und der 
Ranft Immobilien GmbH verbunden und im Be-
reich der Erneuerbaren Energien aktiv sind, wer-
den als Ranft Gruppe bezeichnet. 

Die Ranft Gruppe, in welche die Emittentin einge-
bunden ist, stellt sich wie folgt dar:
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Andrea und Michael Ranft

Ranft ProjektPartner 
GmbH

Ranft Immobilien 
GmbH

Jenabatteries GmbHSRH ltalia sas
99% Ranft Projekt Partner 
        GmbH
1%  RI Treuh. Verw. GmbH

E-Egreen srl
51% Ranft ProjektPartner  
        GmbH
49% Solvestia 1 srl

Natura Energia Territorio srl
50% ldrovalore 1 srt
25% Adriane Arrighi
25% Vittorio Arrighi

Solvalore 3 sas (KG)
Komplementär:
1%   RI Treuhand Verwaltung  
        GmbH
Kommanditist:
99% Ranft ProjektPartner 
        GmbH

La Perla srl
33,33% Ranft ProjektPartner
             GmbH
33,33% Francesco Terranova
33,33% lncognito Energy srl

Solvalore 1 srl (GmbH)
60% Ranft Projekte 20 GmbH
40% RI Treuh. Verw. GmbH

Pica lmmobiliare srl (GmbH)
100% ldrovalore 1 srl

Ranft Europaprojekte 
GmbH

ZERAVEST GmbH

Ranft lnvest GmbH

Ranft Green Energy 
GmbH

Ranft Energie Projekte 
Eins GmbH

Solarpark Pocking II 
GmbH

Ranft Green Energy VI 
GmbH

Ranft Energie Projekte 
Zwei GmbH

Solvalore 5 srl (GmbH)

Ranft Energieprojekte 
GmbH

Ranft Energie Projekte 
Drei GmbH

Solvalore 6 srl (GmbH)

Ranft Energie GmbH

Ranft Energie Projekte 
Vier GmbH

Solvalore 7 srl (GmbH)

RP Italia srl (GmbH)

Solvalore 4 srl (GmbH)

Idrovaleggio srl (GmbH)

Ranft Projekte 10  
GmbH

Ranft Projekte 20  
GmbH

Ranft Projekte 30  
GmbH

Societá Agricola Pro-
dotti di Lava srl GmbH

Tschigat srl (GmbH)

Idrovalore 1 srl (GmbH)

48%

50%

10
0%

10
0%

10
0%
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Nachrangdarlehen 
mit vorinsolvenzlicher 
Durchsetzungssperre – 
Ranft Solar XIX - 2024

Art der Kapita lanlage

Mit diesem Memorandum werden Nachrangdar-
lehen mit der Emissionsbezeichnung „Ranft Solar 
XIX - 2024“ zum Erwerb angeboten. Die Nach-
rangdarlehen werden mit unterschiedlichen Lauf-
zeiten und Zinssätzen angeboten. Der Anleger 
wählt die Laufzeit auf dem Zeichnungsschein. Das 
Angebot beträgt maximal 20 Anteile je Laufzeit.

Die Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ 
begründen nachrangige sowie unbesicherte Ver-
bindlichkeiten der Emittentin, die eine vorinsol-
venzliche Durchsetzungssperre enthalten. Die 
vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt 
eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehme-
rischen Beteiligung. Das vom Anleger investierte 
Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital der 
Emittentin (Beteiligung des Anlegers am unterneh-
merischen Risiko, keine Insolvenzantragspflicht 
der Emittentin bei fehlender Möglichkeit der Rück-
zahlung) und dient den nicht im Rang zurückge-
tretenen Gläubigern als Haftungsgegenstand. 

Die Zahlungsansprüche aus den Nachrangdar-
lehen können aufgrund der vorinsolvenzlichen 
Durchsetzungssperre bereits vor Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens dauerhaft nicht durchsetzbar 
sein und der Ausschluss dieser Ansprüche kann 
dauerhaft und für unbegrenzte Zeit wirken. Sämt-
liche Forderungen von Anlegern aus den Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ sind unter-
einander gleichrangig.

Recht l iche Grundlagen  
des Angebotes

Rechtsgrundlage für die mit den Nachrangdarle-
hen verbundenen Rechte sind §§ 488ff. des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB). Hiernach ist der 
Anleger verpflichtet, der Emittentin einen Geldbe-

trag in der vorher vereinbarten Höhe zur Verfü-
gung zu stellen und die Emittentin, dem Anleger 
den vorher vereinbarten Zins zu zahlen und das zur 
Verfügung gestellte Nachrangdarlehen zurückzu-
erstatten. Der weitere Inhalt von Nachrangdarle-
hen, insbesondere die Rangstellung der Rückzah-
lungsansprüche, ist jedoch nicht näher gesetzlich 
geregelt, so dass sich das Rechtsverhältnis der 
Anleger zu der Emittentin ausschließlich aus den 
in im Memorandum auf Seite 47 bis Seite 51 ab-
gedruckten Bedingungen der Nachrangdarlehen 
ergeben, in dem Einzelheiten wie die Höhe der 
Zinsen, Mindestlaufzeiten, Rangstellung, vorinsol-
venzliche Durchsetzungssperre, Rückzahlung etc. 
geregelt sind.

Erwerbspreis

Der Erwerbspreis entspricht dem Anlagebetrag. 
Der Anlagebetrag jedes einzelnen Nachrangdarle-
hens ist variabel und wird auf dem Zeichnungs-
schein gewählt. Er soll mindestens Euro 5.000 be-
tragen. Ein Agio wird nicht erhoben.

Gewährungszeitpunkt

Die Nachrangdarlehen gelten am Tag der Gut-
schrift des Anlagebetrags nach Zeichnung auf 
dem Konto der Emittentin als gewährt und sind 
ab diesem Zeitpunkt zinsberechtigt. Der Gewäh-
rungszeitpunkt stellt auch den Beginn der Laufzeit 
der Nachrangdarlehen dar.

Z insrechte

Zinssatz und Zinszahlungen 
Der Anleger hat während der Laufzeit der Nach-
rangdarlehen gegen die Emittentin vorbehaltlich 
der Regelung zur vorinsolvenzlichen Durchset-
zungssperre einen Anspruch auf Zahlung eines 
Zinses bezogen auf den valutierten (eingezahlten) 
Anlagebetrag. Die Höhe der Zinsen bestimmt sich 
nach der vom Anleger gewählten Mindestlaufzeit. 
Die Wahl wird auf dem Zeichnungsschein getrof-
fen. Die Zinsen werden jährlich an den Anleger 
gezahlt.
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Der Zins beträgt
::	� 6,00 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 

einer gewählten Mindestlaufzeit von drei Jahren;
::	� 6,25 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 

einer gewählten Mindestlaufzeit von drei Jahren 
und sechs Monaten;

::	� 6,50 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von vier Jahren;

::	� 6,75 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von vier Jahren 
und sechs Monaten;

::	� 7,00 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von fünf Jahren.

Zinstermin
Die Zahlung des Zinses ist für das abgelaufene Ka-
lenderjahr jährlich nachträglich am dritten Bankar-
beitstag des folgenden Kalenderjahres fällig, erst-
malig am 06. Januar 2025.

Laufzeit ,  Kündigungsrechte

Die Laufzeit der Vermögensanlagen ist unbe-
stimmt. Sie beginnt am jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrags 
nach Zeichnung auf dem Konto der Emittentin) 
und endet durch Kündigung, erstmalig zum Ab-
lauf der vom Anleger gewählten Mindestlaufzeit.

Die Mindestlaufzeit beträgt wahlweise drei Jahre, 
drei Jahre und sechs Monate, vier Jahre, vier Jah-
re und sechs Monate oder fünf Jahre. Die Kün-
digungsfrist beträgt sechs Monate. Nach Ablauf 
der jeweiligen Mindestlaufzeit sind Kündigungen 
jeweils zum Ablauf von drei weiteren Monaten 
unter Beachtung der Kündigungsfrist von sechs 
Monaten zulässig.

Die Kündigung des Anlegers hat schriftlich (z. B. 
Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emittentin 
und die der Emittentin durch Bekanntmachung in 
Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) an die im 
Anlegerregister zuletzt erfasste/n Anschrift/Kon-
taktdaten des Anlegers zu erfolgen.

Rückzahlungsanspruch

Der Anleger hat gegen die Emittentin nach Wirk-
samwerden der Kündigung vorbehaltlich der 

Regelung zur vorinsolvenzlichen Durchsetzungs-
sperre einen Anspruch auf Rückzahlung des valu-
tierten Anlagebetrags. Der Rückzahlungsanspruch 
ist nach Wirksamwerden der Kündigung zur Zah-
lung fällig.

Rangstel lung der Anleger

Gemäß § 4 Abs. 1 der Bedingungen der Nachrang-
darlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ beinhalten die 
Ansprüche des Anlegers aus den Nachrangdarle-
hen auf Zahlung der Zinsen und auf Rückzahlung 
einen Rangrücktritt und unterliegen einer vorin-
solvenzlichen Durchsetzungssperre. Diese Re-
gelungen sind notwendig, da in Deutschland nur 
Kreditinstitute von Anlegern Darlehen ohne Ran-
grücktritt und ohne vorinsolvenzlicher Durchset-
zungssperre annehmen dürfen. Für alle anderen 
Unternehmen sind diese Regelungen in den Ver-
tragsbedingungen vorgeschrieben. 

Mit der Vereinbarung der Nachrangigkeit einschließ-
lich der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre 
wird eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung hin zu einer unterneh-
merischen Beteiligung mit einer Haftungsfunkti-
on bewirkt, die der Haftung von Gesellschaftern 
ähnlich ist. Die Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX 
- 2024“ sind daher nicht mit einem Darlehen ver-
gleichbar, das an ein Kreditinstitut vergeben wird.

Rangrücktritt
Der Anleger tritt gemäß § 4 Abs. 2 der Be-
dingungen der Nachrangdarlehen in einem 
Insolvenzverfahren über das Vermögen der 
Emittentin sowie im Falle der Liquidation 
der Emittentin gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 
Abs. 2 InsO mit seinen Ansprüchen aus den 
Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ 
auf Zahlung der Zinsen und auf Rückzahlung 
(„Zahlungsansprüche“) im Rang hinter die 
Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 
bis 5 InsO zurück. Der Anleger erhält also aus 
dem Vermögen der Emittentin in einem In-
solvenzverfahren oder einer Liquidation erst 
dann Zahlungen, wenn die im Rang vorge-
henden Forderungen anderer Gläubiger voll-
ständig bedient wurden. 
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Dies führt zunächst dazu, dass die Zahlungsan-
sprüche aus den Nachrangdarlehen „Ranft Solar 
XIX - 2024“ in einem Insolvenzverfahren oder der 
Liquidation der Emittentin erst nach Befriedigung 
der Ansprüche der nicht nachrangigen Gläubiger 
des § 38 InsO erfüllt werden. Dies sind alle Gläu-
biger, die einen zur Zeit der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens begründeten Vermögensanspruch 
gegen den Schuldner haben.

Darüber hinaus werden die Zahlungsansprüche 
auch erst nach Bedienung der Ansprüche der 
nachrangigen Insolvenzgläubiger des § 39 Absatz 
1 InsO erfüllt, sofern noch verteilungsfähige Insol-
venzmasse vorhanden ist. Hieraus ergibt sich fol-
gende Reihenfolge, nach der Forderungen gegen 
die Emittentin in einem Insolvenzverfahren oder 
der Liquidation erfüllt werden: 

Reihenfolge Art der Forderung

1. Insolvenzforderungen (nicht nachrangige Forderungen gem. § 38 InsO)

2. seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens laufende Zinsen und Säumniszuschläge auf  
Forderungen der Insolvenzgläubiger (§ 39 Abs. 1 Nr. 1 InsO)

3. Kosten, die den einzelnen Insolvenzgläubigern durch ihre Teilnahme am Verfahren  
erwachsen (§ 39 Abs. 1 Nr. 2 InsO)

4. Geldstrafen, Geldbußen, Ordnungsgelder und Zwangsgelder sowie solche Nebenfolgen 
einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit, die zu einer Geldzahlung verpflichten (§ 39 
Abs. 1 Nr. 3 InsO)

5. Forderungen auf eine unentgeltliche Leistung des Schuldners (§ 39 Abs. 1 Nr. 4 InsO)

6. Forderungen auf Rückgewähr eines Gesellschafterdarlehens oder Forderungen  
aus Rechtshandlungen, die einem solchen Darlehen wirtschaftlich entsprechen  
(§ 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO)

7. Ansprüche aus den Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre  
auf Zahlung der Zinsen und auf Rückzahlung

8. Schlussverteilung an Gesellschafter der Emittentin (§ 199 InsO)

Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre

Außerhalb eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Emittentin sowie außerhalb ei-
ner Liquidation der Emittentin sind gemäß § 
4 Abs. 3 der Bedingungen der Nachrangdar-
lehen Zahlungen auf die Zahlungsansprüche 
solange und soweit ausgeschlossen, wie Zah-
lungen auf die Zahlungsansprüche 

::	� zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emitten-
tin im Sinne des § 17 InsO oder einer Über-
schuldung der Emittentin im Sinne des § 19 
InsO führen oder 

::	� bei der Emittentin eine Zahlungsunfähig-
keit im Sinne von § 17 InsO oder eine Über-
schuldung im Sinne von § 19 InsO bereits 
besteht. 

Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durch-
setzungssperre genannt. Dies gilt auch für 
den Fall, dass Zahlungsansprüche des Anle-
gers für sich genommen keine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungsun-
fähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen, 
aber die Summe aller Ansprüche gegen die 
Emittentin eine Überschuldung im Sinne von 
§ 19 InsO oder eine Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne von § 17 InsO begründen würde.

Eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 
InsO liegt vor, wenn die Emittentin nicht in der 
Lage ist, ihre fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen. 
Dies könnte z.B. der Fall sein, wenn die Emittentin 
nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, 
die Zahlungsansprüche der Anleger aus den Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ zu bedie-
nen. 
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Eine Überschuldung im Sinne des § 19 InsO liegt 
hingegen vor, wenn das gesamte Vermögen der 
Emittentin die bestehenden Verbindlichkeiten 
nicht mehr deckt, es sei denn, die Fortführung des 
Unternehmens der Emittentin ist nach den Um-
ständen überwiegend wahrscheinlich. 

Eine Überschuldungslage könnte z.B. eintreten, 
wenn durch eine Erfüllung der Zahlungsansprü-
che der Anleger das Vermögen der Emittentin 
nicht mehr die bestehenden Verbindlichkeiten der 
Emittentin decken würde, da durch die Erfüllung 
der Zahlungsansprüche der Anleger sich zwar das 
Vermögen der Emittentin reduziert, nicht jedoch 
in gleichem Umfang auch die Verbindlichkeiten 
abnehmen. 

Der Grund hierfür liegt in dem Rangrücktritt, 
der mit den Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX 
- 2024“ vereinbart wird. Bei der Ermittlung einer 
Überschuldung werden nämlich gemäß § 19 Abs. 
2 Satz 2 InsO solche Verbindlichkeiten nicht be-
rücksichtigt, für die vertraglich ein Rangrücktritt 
vereinbart wurde. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre vermei-
det den Eintritt einer Überschuldung, da Zahlungs-
ansprüche in einem solchen Fall nicht durchsetz-
bar sind. Hierdurch besteht z.B. für die Emittentin 
die Möglichkeit, das Unternehmen in einer Krise 
zu sanieren. Durch die Vereinbarung eines Nach-
rangdarlehens mit vorinsolvenzlicher Durchset-
zungssperre kann die Emittentin die Vorteile des 
Fremdkapitals (insbesondere keine Gewinn- und 
Vermögensbeteiligung, kein Einfluss auf die Un-
ternehmensführung und keine sonstigen Mitwir-
kungs- und Informationsrechte) mit den Vorteilen 
des Eigenkapitals (Beteiligung am unternehme-
rischen Risiko, keine Insolvenzantragspflicht bei 
fehlender Möglichkeit der Rückzahlung) miteinan-
der verbinden. 

Für den Anleger bedeutet dies, dass die Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ eine un-
ternehmerische Beteiligung darstellen. Die vorin-
solvenzliche Durchsetzungssperre bewirkt eine 
Wesensänderung der Geldhingabe von einem 
Darlehen mit unbedingter Rückzahlungsverpflich-
tung hin zu einer unternehmerischen Beteiligung 
mit einer Haftungsfunktion, die der Einlage eines 
Gesellschaftes ähnelt. Das vom Anleger inve-

stierte Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital 
der Emittentin (Beteiligung des Anlegers am un-
ternehmerischen Risiko, keine Insolvenzantrags-
pflicht der Emittentin bei fehlender Möglichkeit 
der Rückzahlung) und dient den nicht im Rang 
zurückgetretenen Gläubigern als Haftungsgegen-
stand. 

Dem Anleger wird in Bezug auf seine übernom-
mene Einlage eine unternehmerische Haftung 
auferlegt, die an sich nur Gesellschafter trifft, 
ohne dass ihm zugleich die korrespondierenden 
Informations- und Mitwirkungsrechte eingeräumt 
werden. Im Rahmen von Gesellschafterversamm-
lungen können die Gesellschafter z.B. entschei-
den, ob sie eine unter Umständen verlustreiche 
Geschäftstätigkeit fortsetzen und damit riskieren 
wollen, auch das eingebrachte Kapital vollständig 
aufzubrauchen. Der Anleger hat mit den Nach-
rangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durchset-
zungssperre „Ranft Solar XIX - 2024“ keine derar-
tigen Informations- und Entscheidungsbefugnisse.

Dadurch kann der Anleger keinen Einfluss auf die 
Realisierung der Haftung nehmen und insbeson-
dere eine etwaige verlustbringende Geschäftstä-
tigkeit der Emittentin nicht beenden, bevor das 
eingebrachte Kapital verbraucht ist. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt 
bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits 
dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus den 
Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ ver-
langen, wenn die Emittentin im Zeitpunkt des Lei-
stungsverlangens des Anlegers überschuldet oder 
zahlungsunfähig ist oder dies zu werden droht. 

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre verleiht 
dem mit den Nachrangdarlehen überlassenem 
Geld den Charakter von Risikokapital. Sie kann 
dazu führen, dass sämtliche Ansprüche des Anle-
gers dauerhaft nicht durchsetzbar sind.

Zahlste l le 

Zahlstelle, die bestimmungsgemäß Zahlungen an 
den Anleger ausführt, ist die Ranft Europaprojekte 
GmbH (Geschäftsanschrift: Johann-Hammer-Str. 
22, D-97980 Bad Mergentheim) in eigener Durch-
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führung. Die Emittentin ist berechtigt, weitere 
Zahlstellen zu benennen und die Benennung ein-
zelner Zahlstellen zu widerrufen. 

Mitwirkungsrechte

Nach den gesetzlichen Bestimmungen obliegt die 
Vertretung der Emittentin allein dem Mitglied der 
Geschäftsführung der Emittentin. Dem Anleger 
werden keine gesellschaftsrechtlichen Mitwir-
kungsrechte wie Teilnahme an und Stimmrecht in 
der Gesellschafterversammlung gewährt.

Mitwirkungspf l icht

Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, 
sind die Anleger verpflichtet, Änderungen des Na-
mens (z. B. infolge einer Heirat), der Anschrift oder 
anderer für die Verwaltung der Nachrangdarlehen 
relevanter Daten (wie z. B. Kontoverbindung) der 
Emittentin unverzüglich anzuzeigen. Die Emit-
tentin ist berechtigt, mit befreiender Wirkung 
Auszahlungen an die im Anlegerregister eingetra-
genen Anleger zu leisten.

L iquidat ionser lös

Die Anleger haben keine Rechte an den Vermö-
gensgegenständen und Rechten der Emittentin 
und sind auch nicht am Liquidationserlös der Emit-
tentin beteiligt.

Übertragbarkeit  der  
Nachrangdar lehen

Die Übertragung der Rechte und Pflichten des 
Anlegers aus den Nachrangdarlehen sowie die 
Nachrangdarlehen selbst sind mit Zustimmung der 
Emittentin durch Abtretung möglich. Die Übertra-
gung kann vollständig oder in Teilbeträgen erfol-
gen. Mindestbeträge sind nicht einzuhalten. Im 
Falle des Todes des Anlegers treten die Erben an 
dessen Stelle.

Handelbarkeit  der  
Nachrangdar lehen

Da der Anleger die Nachrangdarlehen mit der 
Emissionsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“ 
mit Zustimmung der Emittentin auf Dritte übertra-
gen kann, sind sie auch handelbar. Derzeit gibt es 
keinen organisierten Markt, an dem die Nachrang-
darlehen der Emittentin gehandelt werden. Eine 
Veräußerung ist daher nur durch einen privaten 
Verkauf durch den Anleger oder gegebenenfalls 
durch Vermittlung der Emittentin bzw. Anbie-
terin möglich. Bei einem privaten Verkauf durch 
den Anleger besteht die Möglichkeit, dass sich 
ein entsprechender Käufer nicht finden lässt oder 
eine Veräußerung ggf. nur zu einem geringen Ver-
äußerungserlös erfolgen kann. Ferner kann die 
Übertragung bei Vorliegen der Zustimmung der 
Emittentin jederzeit erfolgen. Aufgrund der vor-
genannten Voraussetzungen der Übertragung so-
wie des Fehlens eines organisierten Marktes ist die 
Handelbarkeit stark eingeschränkt.

Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Emittentin, die das Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ betreffen, 
erfolgen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) 
an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n An-
schrift/Kontaktdaten des Anlegers.

Erwerbsvoraussetzungen

Zeichnungsschein
Für den Erwerb der Nachrangdarlehen mit der 
Emissionsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“ 
ist die Übermittlung des vollständig ausgefüllten 
Zeichnungsscheins Voraussetzung. Die Zeichnung 
der Nachrangdarlehen durch den Anleger wird mit 
Annahme des Zeichnungsscheins durch die Ranft 
Europaprojekte GmbH, vertreten die Geschäfts-
führung, wirksam.

Die Annahme durch die Geschäftsführung der 
Emittentin setzt einen vollständigen und richtig 
ausgefüllten Zeichnungsschein voraus, insbeson-
dere muss der Anleger angeben, wie hoch sein 
Anlagebetrag sein soll und welche Mindestlaufzeit 
er wählt.
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Auf dem Zeichnungsschein bestätigt der Anleger 
u. a., dass er das Memorandum inkl. der Informa-
tionen für den Verbraucher mit der Widerrufsbe-
lehrung einschließlich etwaiger Nachträge sowie 
eine Durchschrift des Zeichnungsscheins erhalten 
hat.

Die Stelle, die Zeichnungen oder auf den Erwerb 
von Anteilen oder Beteiligungen gerichtete Wil-
lenserklärungen des Publikums entgegennimmt, 
ist die Ranft Europaprojekte GmbH, Johann-Ham-
mer-Str. 22, D-97980 Bad Mergentheim.

Einzahlungen, Zahlungsweise
Die Überweisung des Erwerbspreises erfolgt auf 
das Konto der Ranft Europaprojekte GmbH bei der 
VR-Bank Würzburg eG, IBAN: DE90 7909 0000 
0006 1667 33, BIC: GENODEF1WU1. Im Verwen-
dungsbereich hat der Anleger Name und Vorname 
sowie „Ranft Solar XIX - 2024“ anzugeben.

Der Erwerbspreis ist sieben Tage nach Zugang des 
von der Emittentin angenommenen Zeichnungs-
scheins beim Anleger zur Zahlung fällig. Die An-
leger erhalten über den Eingang der Zahlungen 
(Gutschrift auf dem Konto) eine Mitteilung von der 
Emittentin.

Anlegerkreise

Das Angebot zur Zeichnung der Nachrangdarle-
hen erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik 
Deutschland. Das Angebot ist auf 20 Anteile je 
angebotene Laufzeit beschränkt. Die Nachrang-
darlehen werden innerhalb Deutschlands jeder-
mann zum Erwerb angeboten, sie kann sowohl 
von Privatpersonen als auch von Unternehmen 
und sonstigen Personenvereinigungen erworben 
werden.

Die Verbreitung dieses Memorandums und das 
Angebot der in diesem Memorandum beschrie-
benen Nachrangdarlehen können unter bestimm-
ten Rechtsordnungen beschränkt sein. Personen, 
die in den Besitz dieses Memorandums gelangen, 
müssen diese Beschränkungen berücksichtigen. 

Die Anbieterin wird bei Veröffentlichung dieses 
Memorandums keine Maßnahmen ergriffen ha-
ben, die ein Angebot der Nachrangdarlehen zu-
lässig machen würden, soweit Länder betroffen 
sind, in denen das Angebot der Nachrangdarle-
hen der Emittentin rechtlichen Beschränkungen 
unterliegt.

Anzuwendendes Recht  
und Ger ichtsstand

Für alle aus dem Beteiligungsverhältnis resultie-
renden Rechtsstreitigkeiten ist die Rechtsordnung 
der Bundesrepublik Deutschland maßgeblich. Als 
Gerichtsstand wird – soweit dies gesetzlich zuläs-
sig ist – der Sitz der Gesellschaft vereinbart. Der-
zeitiger Sitz ist Bad Mergentheim. Für den Fall, 
dass der Anleger nach Vertragsabschluss seinen 
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus 
der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein 
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, 
wird ebenfalls der Sitz der Gesellschaft als örtlich 
zuständiger Gerichtstand vereinbart.

Emiss ionskosten 

Die Kosten der Emissionsplatzierung umfassen zum 
einen die Provisionen, die geleistet werden, insbe-
sondere Vermittlungsprovisionen und vergleichbare 
Vergütungen, und zum anderen einmalige fixe Ko-
sten für die Initiierung der Nachrangdarlehen, das 
Marketing und die Gewinnung der Finanzvertriebe. 
Die Gesamthöhe der Provisionen, die geleistet wer-
den, insbesondere Vermittlungsprovisionen und 
vergleichbare Vergütungen, betragen durchschnitt-
lich 6 % in Bezug auf den Gesamtbetrag der plat-
zierten Nachrangdarlehen. Bei der Berechnung der 
Provisionen ist davon ausgegangen worden, dass 
alle Varianten in gleicher Anzahl gezeichnet wer-
den. Für die Konzeption der Nachrangdarlehen, 
die Erstellung der Unterlagen, den Druck und das 
weitere Marketing zur Anleger- und Vertriebsge-
winnung fallen Aufwendungen in Höhe von etwa 
Euro 20.000 an.
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STEUERLICHE GRUNDLAGEN

Allgemeiner Hinweis

Die nachfolgende Darstellung behandelt die 
wesentlichen Grundlagen der steuerlichen Kon-
zeption der Nachrangdarlehen. Grundlage der 
Ausführungen in diesem Abschnitt, sowie im ge-
samten Memorandum ist das zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Memorandums (Januar 2024) 
geltende nationale Steuerrecht (gesetzliche Re-
gelungen, veröffentlichte Verwaltungsanwei-
sungen, aktuelle Rechtsprechung der Finanz-
gerichte) der Bundesrepublik Deutschland. Zur 
Darstellung der steuerlichen Konzeption werden 
steuerliche Fachausdrücke verwendet, die nicht 
mit dem allgemeinen Sprachgebrauch überein-
stimmen müssen. Sollte der Anleger nicht mit der 
Verwendung dieser Fachausdrücke vertraut sein, 
sollten zum Verständnis des Textes entsprechend 
qualifizierte Berater (z. B. Steuerberater) in An-
spruch genommen werden. Die nachfolgenden 
Erläuterungen gelten für im Inland unbeschränkt 
einkommensteuerpflichtige natürliche Anleger, 
die bei der Emittentin Nachrangdarlehen als An-
leger zeichnen und diese im Privatvermögen hal-
ten. Zählen die Nachrangdarlehen dagegen zum 
Betriebsvermögen des Anlegers ergeben sich ab-
weichende steuerliche Rechtsfolgen, die in die-
sem Abschnitt nicht dargestellt werden. Ebenfalls 
werden keine Aussagen zu den steuerlichen Aus-
wirkungen getroffen, die sich bei Anlegern erge-
ben, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht in der Bundesrepublik Deutsch-
land haben.

Bei den nachfolgenden Ausführungen ist zu 
beachten, dass die steuerliche Einnahmen- und 
Ausgabengestaltung sich jeweils nach der indivi-
duellen Situation eines jeden einzelnen Anlegers 
richtet. In Zweifelsfragen – insbesondere im Hin-
blick auf die persönliche Steuersituation – sollte 
in jedem Fall der eigene Steuerberater zu Rate 
gezogen werden.

Einkommensteuer

Einkunftsart

Durch die Einzahlung des Anlagebetrags über-
lässt der Anleger dem Unternehmen Kapitalver-
mögen zur Nutzung. Aus dieser Nutzungsüber-
lassung fließt dem Anleger während der Laufzeit 
der Nachrangdarlehen ein Entgelt, die Zinsen, zu. 
Die Zinszahlungen rechnen daher steuerlich zu 
den Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 
1 Nr. 7 EStG) und unterliegen damit der Einkom-
mensteuer.

Abgeltungsteuer

Die Zinsen des Anlegers werden von der Abgel-
tungsteuer (§ 32d EStG) erfasst. Bei der Abgel-
tungsteuer handelt es sich um einen besonderen 
Steuersatz für Einkünfte aus Kapitalvermögen. 
Der Abgeltungsteuersatz beträgt dabei einheit-
lich 25% zuzüglich Solidaritätszuschlags von 
5,5% und eventueller Kirchensteuer. Der abgel-
tende Steuersatz ist auf die Bruttoeinnahmen an-
zuwenden. 

Bei den angebotenen Nachrangdarlehen wird ein 
Steuerabzug von der Emittentin nicht vorgenom-
men.

An den Anleger kommt der gesamte Zinsbetrag 
zur Auszahlung. Die Zinsen hat der Anleger in 
seiner Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen 
der persönlichen Veranlagung erfolgt die Be-
steuerung der Zinseinnahmen grundsätzlich mit 
dem Abgeltungsteuersatz. Steuerpflichtige mit 
einem geringeren persönlichen Einkommensteu-
ersatz als dem Abgeltungsteuersatz in Höhe von 
25% haben jedoch die Möglichkeit, eine Veran-
lagungsoption (Günstigerprüfung) in Anspruch 
zu nehmen (§ 32d Abs. 6 EStG). Auf Antrag des 
Anlegers können die Erträge aus Zinsen auch 
mit dem persönlichen Steuersatz versteuert wer-
den, wenn der persönliche Steuersatz unter 25% 
liegt. Der Anleger hat diese Wahlmöglichkeit im 



27

Rahmen seiner Veranlagung geltend zu machen. 
Das Finanzamt prüft bei der Steuerfestsetzung 
von Amts wegen, ob die Anwendung der allge-
meinen Regel zu einer niedrigeren Steuerfestset-
zung führt.

Besteuerung  
von Veräußerungs- 
gewinnen

Hält der Anleger die Nachrangdarlehen im Privat-
vermögen, unterliegt der Veräußerungsgewinn 
unabhängig von der Haltedauer seit dem 01. 
Januar 2009 als Einkunft aus Kapitalvermögen 
ebenfalls der Abgeltungsteuer (§ 20 Abs. 2 Nr. 7 
EStG). Zur Höhe der Abgeltungsteuer sowie zum 
Verfahren des Steuerabzugs wird auf die obigen 
Erläuterungen verwiesen. Eine Verrechnung von 
Verlusten mit Einkünften aus anderen Einkunfts-
arten sowie ein Verlustrücktrag (Verlustabzug nach 
§ 10d EStG) sind ausgeschlossen. Verluste können 
jedoch grundsätzlich mit anderen Einkünften aus 
Kapitalbvermögen verrechnet werden.

Sparer-Pauschbetrag

Die Einnahmen (Zinsen bzw. Veräußerungsge-
winne, die der Abgeltungsteuer unterliegen) 
bleiben steuerfrei, soweit sie zusammen mit son-
stigen Kapitalerträgen des Anlegers den Sparer-
Pauschbetrag in Höhe von jährlich Euro 1.000 
(Euro 2.000 bei zusammen veranlagten Eheleuten) 
nicht übersteigen (§ 20 Abs. 9 EStG). Tatsächlich 
angefallene Werbungskosten, selbst wenn sie den 
Sparer-Pauschbetrag übersteigen, können nicht 
geltend gemacht werden.

Sonstige Steuern
Der Erwerb der Nachrangdarlehen durch Erbfall 
oder Schenkung unterliegt der Erbschaft- und 
Schenkungsteuer. Voraussetzung dafür ist, dass 
der Erblasser zur Zeit seines Todes bzw. der Schen-
ker zur Zeit der Ausführung der Schenkung oder 
der Erwerber zur Zeit der Entstehung der Steuer 
ein Inländer im Sinne des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetz (§ 2 ErbStG) ist.

Familienangehörige und Verwandte können Frei-
beträge in Anspruch nehmen und damit ggf. eine 
Besteuerung vermeiden. Die Höhe der möglichen 
Freibeträge sowie der anwendbare Steuersatz 
bestimmen sich nach dem Verwandtschaftsgrad 
zwischen Erblasser bzw. Schenker und dem Er-
werber.

Der Erwerb und die Veräußerung der Nachrang-
darlehen unterliegen nicht der Umsatzsteuer. 
Ebenso ist der Abzug einer eventuell anfallenden 
Vorsteuer grundsätzlich ausgeschlossen.

Anleger sollten sich auf jeden Fall durch einen 
Steuerberater beraten lassen.
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RISIKEN

Allgemeiner Hinweis

Im Folgenden werden die wesentlichen rechtli-
chen und tatsächlichen Risiken im Zusammenhang 
mit der Beteiligung an der Ranft Europaprojekte 
GmbH dargestellt. Es wird auf die Risikofaktoren 
eingegangen, die für die Bewertung der Beteili-
gung von wesentlicher Bedeutung sind sowie die 
Fähigkeit der Ranft Europaprojekte GmbH beein-
trächtigen können, die kalkulierten Ergebnisse zu 
erwirtschaften. Die Reihenfolge der aufgeführten 
Risiken lässt keine Rückschlüsse auf mögliche Ein-
trittswahrscheinlichkeiten oder das Ausmaß einer 
potenziellen Beeinträchtigung zu.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich 
zusätzliche Risiken auch aus der individuellen Situ-
ation des Anlegers ergeben können. Daher sollte 
der Anleger alle Risiken unter Berücksichtigung 
seiner persönlichen Verhältnisse prüfen und ggf. 
individuellen fachlichen Rat einholen. Insbeson-
dere sollte die Kapitalanlage des Anlegers seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechen und 
sein Anlagebetrag nur einen unwesentlichen Teil 
seines übrigen Vermögens ausmachen.

Der Eintritt einzelner oder das kumulative Zu-
sammenwirken verschiedener Risiken kann 
erhebliche nachteilige Auswirkungen auf 
die prognostizierten Ergebnisse der Ranft 
Europaprojekte GmbH haben. Infolgedessen 
würde die Emittentin nicht oder nur einge-
schränkt in der Lage sein, die in Aussicht ge-
stellten Ergebnisse zu erwirtschaften.

Im ungünstigsten Fall kann es zu einer Insol-
venz der Gesellschaft und damit zu einem To-
talverlust der Investition kommen. 

Maximalrisiko

Im Zusammenhang mit den angebotenen Nach-
rangdarlehen liegt das maximale Risiko für den An-
leger im Totalverlust seines Anlagebetrags sowie 
der Zinsansprüche und der Gefährdung des wei-
teren Vermögens des Anlegers. Das Maximalrisiko 
kann bei einem negativen Verlauf der Nachrang-
darlehen eintreten, wenn der Anleger sein Nach-
rangdarlehen fremdfinanziert und er wirtschaftlich 
nicht in der Lage ist, die sich aus der Fremdfinan-
zierung ergebenen Verbindlichkeiten unabhängig 
von der Entwicklung des Nachrangdarlehens zu 
bedienen und/oder zusätzliche Steuern auf den 
Erwerb, die Veräußerung oder die Rückzahlung 
der Nachrangdarlehen erhoben werden. Der Ein-
tritt des Maximalrisikos kann zur Privatinsolvenz 
des Anlegers führen.

Anlagegefährdende 
Risiken

 
R is iken aus der  
Geschäftstät igkeit

Risiken aus der Vergabe von Finanzierungen 
Da die Emittentin als Finanzierungsgesellschaft tä-
tig ist, können sich Risiken für die Anleger dadurch 
ergeben, dass 

::	� die aus den Finanzierungsverträgen geplanten 
Ergebnisse nicht oder nicht dauerhaft realisiert 
werden können, weil die Ergebnisse der Anla-
geobjekte nicht den Erwartungen entsprochen 
haben; 

::	� die in das Unternehmen investierten Mittel teil-
weise oder vollständig als Folge von evtl. Insol-
venzen wertberichtigt werden müssen und sich 
somit insgesamt geringere Ergebnisse aus den 
Finanzierungsverträgen ergeben können. 
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Bei Eintritt eines Risikos oder mehrerer der aufge-
zählten Risiken kann es zu geringeren Ergebnissen 
der Emittentin kommen. Dies kann zu geringeren 
Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Total-
verlust des Anlagebetrags führen.

Risiken aus der Objekt-/Projektauswahl
Die Ergebnisse der Emittentin hängen von der 
Auswahl der jeweiligen Photovoltaikanlagen und 
deren Entwicklung ab. Es besteht das Risiko, dass 
ungünstige Energieerzeugungsanlagen ausge-
wählt werden bzw. die ausgewählten Anlagen 
sich negativ entwickeln und die Emittentin somit 
geringere Ergebnisse erzielt. Dieses Risiko könnte 
die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emit-
tentin negativ beeinträchtigen und die Bedienung 
der Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche der 
Anleger durch die Emittentin gefährden.

Blind-Pool
Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Memoran-
dums stehen keine konkreten Investitionen sei-
tens der Emittentin fest. Es handelt sich daher um 
ein Blind-Pool-Konzept. Der Erfolg der Emittentin 
hängt von der wirtschaftlichen Entwicklung der 
einzelnen Investitionen ab. Hier besteht das Risiko, 
dass trotz Beachtung der relevanten Auswahlkri-
terien weitere Photovoltaikanlagen ausgewählt 
werden, die sich negativ entwickeln. Dieses Risiko 
könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Emittentin negativ beeinträchtigen und die Be-
dienung der Zins- und/oder Rückzahlungsansprü-
che der Anleger durch die Emittentin gefährden.

Risiken aus dem Bereich Erneuerbare  
Energieanlagen
Ferner sind die wirtschaftlichen Ergebnisse der 
Emittentin von den erzielten Ergebnissen der je-
weiligen Gesellschaft, an welche die Emittentin 
eine Finanzierung vergeben hat, abhängig. Inso-
weit stellen die Risiken aus dem Bereich der Er-
neuerbaren Energieanlagen mittelbar auch Risiken 
sowohl für die Emittentin als auch für den Anleger 
dar. Bei Eintritt eines Geschäftsrisikos oder mehre-
rer der Risiken bei einer Gesellschaft, an welcher 
die Emittentin eine Finanzierung vergeben hat, 
kann es zu geringeren Ergebnissen der jeweiligen 
Gesellschaft kommen, so dass Zahlungen an die 
Emittentin geringer ausfallen würden und die 
Emittentin somit geringere Ergebnisse erzielt. Dies 
kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiken aus der Projektentwicklung und -rea-
lisierung
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
für die Errichtung der Photovoltaikanlagen kal-
kulierten Kostenrahmen/Budgets und/oder ver-
einbarte Zeitpläne und/oder vereinbarten Spe-
zifikationen bei der Durchführung der Aufträge 
nicht eingehalten werden (z.B. Bauverzögerungen 
aufgrund schlechter Witterungsverhältnisse, ge-
ringere Stromerlöse aufgrund verspäteter Inbe-
triebnahme). Sollte es nicht möglich sein, dadurch 
entstehende zusätzliche Kosten auf den jeweiligen 
Vertragspartner umzulegen oder sollte sich die 
Wirtschaftlichkeit von Projekten nachteilig verän-
dern, könnte dies zu geringeren Ergebnissen bei 
der Gesellschaft, an welche die Emittentin eine 
Finanzierung vergeben hat, führen. Dies kann zu 
geringeren Ergebnissen der Emittentin und somit 
zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis 
hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Inbetriebnahme - Verzögerungen in der 
Fertigstellung
Die bauliche Fertigstellung der jeweiligen Photo-
voltaikanlagen ist auch abhängig von den Witte-
rungsbedingungen. Bei lang anhaltender schlech-
ter Witterungslage kann sich die Fertigstellung 
verzögern, so dass es zu einer verspäteten In-
betriebnahme der jeweiligen Anlagen kommen 
kann. Andererseits besteht auch die Möglichkeit, 
dass beauftragte Lieferanten ihre Leistungen aus 
nicht vorhersehbaren Gründen nicht terminge-
recht oder nicht spezifikationskonform erbringen. 
Durch eine verspätete Inbetriebnahme könnten 
geplante Umsätze nicht oder nur verspätet er-
reicht werden, so dass dadurch die Ergebnisse 
geringer als geplant ausfallen. Gleiches gilt für 
den Fall, dass Komponenten für die Errichtung 
der Photovoltaikanlagen nicht termingerecht ver-
fügbar sind. Dadurch könnte die Bedienung der 
Zins- und/oder Rückzahlungsansprüche der Anle-
ger durch die Emittentin gefährdet sein.

Risiken der Verfügbarkeit und Lebensdauer 
der Photovoltaikanlagen
Die technische Verfügbarkeit der Photovoltaikan-
lagen kann aufgrund von Abschaltungen und Be-
triebsunterbrechungen vorübergehend oder dau-
erhaft eingeschränkt sein, so dass weniger oder 
kein elektrischer Strom erzeugt werden kann. 
Auch können eine Verschlechterung des Wir-
kungsgrads, insbesondere der Solarmodule und 
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der Wechselrichter, Verschattung, außergewöhn-
liche Verschmutzung oder Schneebedeckung der 
Moduloberflächen die Stromproduktion beein-
trächtigen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen 
der Gesellschaft, an welche die Emittentin eine 
Finanzierung vergeben hat, führen. 

Ferner könnten die Photovoltaik-Anlagen aus 
technischen Gründen nicht über die prognosti-
zierte Lebensdauer von 25 Jahren für ihren be-
stimmungsgemäßen Gebrauch nutzbar sein. Dies 
kann dazu führen, dass entweder zusätzliche Ko-
sten für Ersatz oder Aufrüstung der Anlagen an-
fallen oder aber der Betrieb der Anlagen vorzeitig 
beendet werden muss. Diese Risiken könnten die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft, an welche die Emittentin eine Finanzierung 
vergeben hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann 
zu geringeren Ergebnissen der Emittentin und so-
mit zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiko Netzanbindung
Bei Vollauslastung des Stromnetzes kann die Ein-
speisekapazität kurzzeitig eingeschränkt werden, 
so dass die produzierte Menge an Strom nicht 
oder nur teilweise abgesetzt werden kann. Dieses 
Risiko könnte die Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Gesellschaft, an welche die Emitten-
tin eine Finanzierung vergeben hat, negativ beein-
trächtigen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen 
der Emittentin und somit zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des 
Anlagebetrags führen.

Risiken aufgrund behördlicher Anordnungen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Ge-
nehmigungs- oder Umweltbehörden während der 
Betriebsphase der Photovoltaikanlagen nachträg-
liche Auflagen oder Einschränkungen in Bezug 
auf die erteilten behördlichen Genehmigungen 
beschließen, die zu vorübergehenden oder dau-
erhaften Betriebseinschränkungen der jeweiligen 
Anlagen und zu nicht kalkulierten Aufwendungen 
führen können. Diese Risiken könnten die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, an 
welche die Emittentin eine Finanzierung vergeben 
hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann zu gerin-
geren Ergebnissen der Emittentin und somit zu ge-
ringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiken der Grundstücksnutzung
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass trotz 
einer umfangreichen gutachterlichen Prüfung auf 
den Grundstücken, auf welchen die Photovoltai-
kanlagen errichtet werden, aufgrund von unbe-
kannten Altlasten, Bodenveränderungen oder aus 
anderen Gründen Erdarbeiten erforderlich wer-
den, die zu vorübergehenden oder dauerhaften 
Betriebseinschränkungen der Photovoltaikanlagen 
und zu nicht kalkulierten Aufwendungen führen 
können. Dies gilt auch für Grundstücke Dritter, 
soweit für den Betrieb der Photovoltaikanlagen 
oder der Netzeinspeisung erforderliche Leitungen 
durch diese Grundstücke geführt worden sind. Es 
kann ferner nicht ausgeschlossen werden, dass 
Nachbargrundstücke veräußert werden und neue 
Grundstückseigentümer im Falle fehlender oder 
nicht ausreichender grundbuchrechtlicher Absi-
cherung der Leitungsrechte berechtigt sind, die 
Entfernung der Leitungen aus ihrem Grundstück 
zu fordern. Hierdurch kann der Betrieb der Pho-
tovoltaikanlagen vorübergehend oder dauerhaft 
eingeschränkt sein und zusätzliche Kosten für eine 
Neuverlegung der Leitungen auf anderen Grund-
stücken entstehen. Diese Risiken könnten die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft, an welche die Emittentin eine Finanzierung 
vergeben hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann 
zu geringeren Ergebnissen der Emittentin und so-
mit zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Regressansprüche
Es besteht das Risiko, dass Vertragspartner im Falle 
von Schäden an den errichteten Anlagen, ihre Ver-
pflichtungen aus Gewährleistungen und Garantien 
nicht erfüllen können oder die Ansprüche aus an-
deren Gründen nicht durchsetzbar sind. Dies kann 
zu geringeren Ergebnissen der Emittentin führen. 
Sollten technische Mängel an den Photovoltaik-
anlagen auftreten, liegt die Beweislast dafür, dass 
diese zum Erwerbszeitpunkt bereits bestanden, 
bei der Gesellschaft, an welche die Emittentin 
eine Finanzierung vergeben hat. Entsprechendes 
gilt im Hinblick auf Garantien, die Dritte, wie z. 
B. Solarmodulhersteller, abgegeben haben. Es be-
steht das Risiko, dass notwendige Nachweise, z. 
B. für eine Verschlechterung des Wirkungsgrads 
der Solarmodule, nicht geführt und daher mög-
liche Schadensersatzansprüche nicht durchgesetzt 
werden können. Sollten für die Herstellung des 
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vertragsgemäßen Zustands zusätzliche Kosten 
entstehen, würde dies zu geringeren Ergebnissen 
bei der Gesellschaft, an welche die Emittentin eine 
Finanzierung vergeben hat, führen. Dies kann zu 
geringeren Ergebnissen der Emittentin und somit 
zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger bis 
hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiken aus Versicherungsschutz
Es besteht das Risiko, dass Schäden an den Photo-
voltaikanlagen auftreten, die nicht versichert oder 
versicherbar sind. Bei versicherten Schadensfällen 
sind vereinbarte Selbstbehalte und ggf. höhere 
Beitragsleistungen nach dem Eintritt eines Versi-
cherungsfalles von den beteiligten Unternehmen 
zu tragen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen 
der Gesellschaft, an welche die Emittentin eine Fi-
nanzierung vergeben hat, führen. Es besteht fer-
ner das Risiko, dass der Versicherer eine Einstands-
pflicht ablehnt, so dass ein Rechtsstreit gegen den 
Versicherer angestrengt werden muss. Nach einem 
Schadensfall kann der Versicherungsschutz durch 
Kündigung des Versicherers entfallen, so dass die 
Photovoltaikanlagen nicht oder nicht vollumfäng-
lich versichert wären. Diese Risiken könnten die 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft, an welche die Emittentin eine Finanzierung 
vergeben hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann 
zu geringeren Ergebnissen der Emittentin und so-
mit zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiko Höhere Gewalt
Es besteht das Risiko, dass außergewöhnliche Ri-
siken wie Erdbeben, Umweltkatastrophen, kriege-
rische Auseinandersetzungen, Flugzeugabstürze 
oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt auftreten 
und die Photovoltaikanlagen betreffen. Dieses Ri-
siko könnte die Vermögens-, Finanz- und Ertrags-
lage der Gesellschaft, an welche die Emittentin 
eine Finanzierung vergeben hat, negativ beein-
trächtigen. Dies kann zu geringeren Ergebnissen 
der Emittentin und somit zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust des 
Anlagebetrags führen.

Risiko der Anspruchsverjährung und –durch-
setzung
Es besteht das Risiko, dass Sach- oder Rechts-
mängel im Zusammenhang mit den Photovol-
taikanlagen erst nach Ablauf der vereinbarten 

Verjährungsfrist erkannt werden und zu diesem 
Zeitpunkt nicht mehr geltend gemacht werden 
können. Dieses Risiko könnte die Vermögens-, Fi-
nanz- und Ertragslage der bei der Gesellschaft, an 
welche die Emittentin eine Finanzierung vergeben 
hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann zu gerin-
geren Ergebnissen der Emittentin und somit zu ge-
ringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Risiko der Insolvenz von zukünftigen Ver-
tragspartnern
In dem Falle, dass einer oder mehrere zukünftige 
wesentliche Vertragspartner insolvent werden, be-
steht das Risiko, dass bestimmte Leistungen nicht 
erbracht werden und neue Verträge mit anderen 
Anbietern abgeschlossen werden müssten. Der 
Abschluss neuer Verträge sowie die damit verbun-
denen zeitlichen Verzögerungen würden weitere 
Aufwendungen verursachen, die die Ergebnisse 
der Emittentin verringern könnten. Darüber hinaus 
wäre die Emittentin möglicherweise gezwungen, 
höhere Vergütungen an die neuen Vertragspart-
ner zu zahlen. Diese Risiken könnten die Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft, an 
welche die Emittentin eine Finanzierung vergeben 
hat, negativ beeinträchtigen. Dies kann zu gerin-
geren Ergebnissen der Emittentin und somit zu ge-
ringeren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Gesetzesänderungsrisiko
Die gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedin-
gungen hinsichtlich der tariflichen Einspeisever-
gütungen für Strom aus Erneuerbaren Energie-
anlagen oder der Genehmigungsfähigkeit solcher 
Anlagen können sich während der Laufzeit der 
Nachrangdarlehen nachteilig verändern. Es kann 
auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Ge-
sellschaft, an welche die Emittentin eine Finanzie-
rung vergeben hat, aufgrund solcher Ereignisse 
gezwungen wäre, ihr Geschäftsmodell zu ändern 
oder einzelne geschäftliche Aktivitäten einzu-
stellen. Diese Risiken könnten die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ 
beeinträchtigen und die Bedienung der Zins- und/
oder Rückzahlungsansprüche der Anleger durch 
die Emittentin gefährden.
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Planungsunsicherheiten

Die Kalkulationen für die Emittentin berücksichti-
gen die Erwartungen der Emittentin zum Datum 
des Memorandums auf der Grundlage von Bran-
chenberichten und/oder Marktanalysen. Daher 
bestehen hinsichtlich des zukünftigen Eintritts der 
kalkulierten Entwicklung der prognostizierten Er-
gebnisse Unwägbarkeiten in einem nicht genau 
bezifferbaren Umfang. Hinsichtlich der prognos-
tizierten Aufwendungen sowohl für Investitionen 
als auch für die Aufrechterhaltung der Geschäfts-
tätigkeit besteht das Risiko einer Kostenüberschrei-
tung. Eine dadurch entstehende Finanzierungslü-
cke müsste durch Aufnahme von Fremdkapital, 
Reduzierung der Liquiditätsreserve oder durch 
andere Mittel der Emittentin geschlossen werden. 
Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die An-
leger führen.

Schlüsselpersonenr is iko

Durch den Verlust von Kompetenzträgern der Emit-
tentin besteht das Risiko, dass Fachwissen nicht 
mehr zur Verfügung steht und somit ein qualifi-
ziertes Investitions- und Risikomanagement nicht 
mehr in vollem Umfang gewährleistet werden 
kann. Der Verlust solcher unternehmenstragenden 
Personen, insbesondere des Geschäftsführers der 
Emittentin, der Muttergesellschaft sowie der mit 
der Emittentin/Anbieterin verbundenen Unterneh-
men, Herrn Michael Ranft, kann einen nachteiligen 
Effekt auf die wirtschaftliche Entwicklung der Emit-
tentin haben. Es besteht das Risiko, dass die Emit-
tentin geringere Ergebnisse erwirtschaftet. Dies 
kann zu geringeren Zinszahlungen an die Anleger 
bis hin zum Totalverlust des Anlagebetrags führen.

R is iko aufgrund von  
Interessenkonf l ikten

Angabepflichtige Verflechtungstatbestände in 
rechtlicher, wirtschaftlicher und/oder personeller 
Hinsicht bestehen bei der Emittentin dahinge-
hend, dass der Geschäftsführer Herr Michael Ranft 
zugleich Geschäftsführer und Gesellschafter in an-
deren Unternehmen der Ranft Gruppe ist, an die 

die Emittentin Finanzierungen vergibt. Es ist da-
her grundsätzlich nicht auszuschließen, dass der 
Beteiligten bei der Abwägung der unterschied-
lichen, ggf. gegenläufigen Interessen nicht zu den 
Entscheidungen gelangen, die er treffen würden, 
wenn ein Verflechtungstatbestand nicht bestün-
de. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin ge-
ringere Ergebnisse erzielt. Dies kann zu geringeren 
Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum Total-
verlust des Anlagebetrags führen.

L iquiditätsr is iko

Es besteht das Risiko, dass die Emittentin nicht über 
genügend Liquidität verfügt, um ihre Zahlungsver-
pflichtungen vollständig, teilweise oder fristgerecht 
erfüllen zu können. Eine nicht ausreichende Liqui-
dität kann sich insbesondere dann ergeben, wenn 
die Emittentin aufgrund der Auswahl von ungün-
stigen Anlageobjekten und/oder einer negativen 
Entwicklung von Anlageobjekten geringere bzw. 
keine Einnahmen erzielt. Ferner kann sich beim 
Anfall unvorhergesehener Ausgaben (z. B. neue, 
nicht vorhergesehene Kosten im Zusammenhang 
mit den Anlageobjekten, Abgaben oder Steuern) 
die Liquidität der Emittentin verringern. Dies kann 
zu geringeren Ergebnissen bei der Emittentin füh-
ren, so dass sie nicht über die erforderliche Liquidi-
tät für die Erfüllung ihrer Zahlungsverpflichtungen 
gegenüber Vertragspartnern und/oder Gläubigern 
bzw. den Anlegern (Zins- und Rückzahlung) ver-
fügt. Es besteht das Risiko, dass die Emittentin zah-
lungsunfähig und damit insolvent wird. Dies kann 
für den Anleger zu geringeren bzw. ausbleibenden 
Zinszahlungen bis hin zum Totalverlust des Anlage-
betrags führen.

R is iko aufgrund der  
b i lanzie l len Überschuldung 
der Emittent in 

Die Emittentin war zum Jahresabschlussstichtag 
31. Dezember 2022 in Höhe von Euro 209.482,23 
bilanziell überschuldet. Im Geschäftsjahr 2023 ist 
voraussichtlich ein weiterer Verlust entstanden. 
Das Eigenkapital wurde also bereits aufgezehrt. Es 
besteht das Risiko, dass diese negative wirtschaft-
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liche Entwicklung auch in der Zukunft anhält. Der 
wirtschaftliche Erfolg der Emittentin hängt inso-
weit von den Investitionen in Zielgesellschaften 
und deren wirtschaftlicher Entwicklung ab. Wenn 
die Zielgesellschaften nicht genügend Einnahmen 
erzielen, um ihre Zahlungsverpflichtungen aus den 
jeweiligen Finanzierungsverträgen gegenüber der 
Emittentin zu erfüllen, könnte dies dazu führen, 
dass die Emittentin ihre eigenen Zahlungsver-
pflichtungen an die Anleger nicht oder nicht in 
geplanter Höhe erfüllen kann, was auch zu einem 
Teil- oder Totalverlust des Anlagebetrags führen 
kann. Darüber hinaus steigt das Risiko, dass der 
Emittentin im Fall der Liquidation oder Insolvenz 
weitaus weniger Mittel zur Verfügung stehen, die 
zur Befriedigung der Anleger erforderlich sind. 

P latz ierungsr is iko

Der Kapitalzufluss der Emittentin ist von der 
Platzierung der Nachrangdarlehen abhängig. Es 
besteht das Risiko, dass im Falle einer niedrigen 
Platzierung nicht genügend Kapital für sämtliche 
geplante Investitionen zur Verfügung steht und 
somit Investitionen nur teilweise vorgenommen 
werden, so dass die Emittentin geringere bzw. kei-
ne Ergebnisse erwirtschaftet. Dies kann zu gerin-
geren Zinszahlungen an die Anleger bis hin zum 
Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Kürzungsmögl ichkeit 

Die Emittentin ist berechtigt, jederzeit und ohne 
die Angabe von Gründen, Zeichnungen zu kür-
zen. Insoweit besteht das Risiko, dass dem Anle-
ger nicht die gezeichnete Anzahl von Nachrang-
darlehen zugeteilt wird und die Anlage folglich 
geringere Ergebnisse als bei der Zeichnung vom 
Anleger erwartet aufweist. 

R is iko aufgrund vor insol-
venzl icher Durchsetzungs-
sperre

Für alle Zahlungsansprüche der Anleger aus den 

Nachrangdarlehen (Zinsen und Rückzahlung) gilt 
eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre. 
Daher sind Zahlungen auf die Zahlungsansprüche 
solange und soweit ausgeschlossen, soweit die 
Zahlungen 
::	� zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im 

Sinne des § 17 InsO oder einer Überschuldung 
der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen 
oder 

::	� bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne von § 17 InsO oder eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO bereits besteht. 

Dies gilt auch für den Fall, dass Zahlungsansprüche 
des Anlegers für sich genommen keine Überschul-
dung im Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungs-
unfähigkeit im Sinne von § 17 InsO begründen, 
aber die Summe aller Ansprüche gegen die Emit-
tentin eine Überschuldung im Sinne von § 19 InsO 
oder eine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von § 17 
InsO begründen würde.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre kann 
zu einer dauerhaften Nichterfüllung der Ansprü-
che des Anlegers aus dem Nachrangdarlehen füh-
ren. Daher ist das Bestehen eines Anspruchs der 
Anleger auf Zahlungen von der wirtschaftlichen 
Situation der Emittentin und insbesondere auch 
von deren Liquiditätslage abhängig.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre be-
wirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehme-
rischen Beteiligung. Das vom Anleger investierte 
Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital der 
Emittentin (Beteiligung des Anlegers am unter-
nehmerischen Risiko, keine Insolvenzantrags-
pflicht der Emittentin bei fehlender Möglichkeit 
der Rückzahlung) und dient den nicht im Rang 
zurückgetretenen Gläubigern als Haftungsgegen-
stand. Es besteht das Risiko, dass das Vermögen 
der Emittentin zu Gunsten dieser Gläubiger auf-
gezehrt wird. 

Dem Anleger wird ein Risiko auferlegt, das an sich 
nur Gesellschafter trifft, ohne dass ihm zugleich 
die korrespondierenden Informations- und Mit-
wirkungsrechte eingeräumt werden. Im Rahmen 
von Gesellschafterversammlungen können die 
Gesellschafter z.B. entscheiden, ob sie eine un-
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ter Umständen verlustreiche Geschäftstätigkeit 
fortsetzen und damit riskieren wollen, auch das 
eingebrachte Kapital vollständig aufzubrauchen. 
Der Anleger hat mit dem Nachrangdarlehen mit 
vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre „Ranft So-
lar XIX - 2024“ keine derartigen Informations- und 
Entscheidungsbefugnisse. Für Anleger besteht 
insoweit das Risiko, dass im Falle eines entspre-
chenden Verlustes die Gesellschafter entgegen 
den Interessen des Anlegers die Fortsetzung der 
Geschäftstätigkeit beschließen und eine Einstel-
lung nicht erfolgt. Hierdurch besteht das Risiko 
des vollständigen Verlustes des eingesetzten Ka-
pitals. Für den Anleger bedeutet dies, dass das 
von ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht 
sogar über das unternehmerische Risiko eines Ge-
sellschafters hinausgehen kann.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt 
bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits 
dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus dem 
Nachrangdarlehen verlangen, wenn die Emitten-
tin im Zeitpunkt des Leistungsverlangens des An-
legers überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder 
die Erfüllung der Zahlungsansprüche der Anleger 
zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit 
führen würde. Die vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre kann zu einer dauerhaften, zeitlich 
nicht begrenzten Nichterfüllung der Ansprüche 
des Anlegers führen. Der Anleger übernimmt mit 
dem Nachrangdarlehen ein Risiko, welches über 
das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hinausgeht. 

Für den Anleger besteht das Risiko, dass er im Falle 
des Vorliegens einer vorinsolvenzlichen Durchset-
zungssperre keine Zahlungen zum eigentlichen 
Zahlungstermin mangels Vorliegens eines An-
spruchs von der Emittentin verlangen kann. Wird 
die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre nicht 
beseitigt, hat dies den Teil- oder Totalverlust des 
Anlagebetrags für den Anleger zur Folge.

R is iko aufgrund des  
Rangrücktr i t ts

In einem Insolvenzverfahren über das Vermögen 
der Emittentin und im Falle der Liquidation der 
Emittentin treten die Ansprüche auf Zahlung der 

Zinsen sowie auf Rückzahlung der Nachrang-
darlehen im Rang hinter alle nicht nachrangigen 
Forderungen und alle nachrangigen Forderungen 
im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 bis 5 der In-
solvenzordnung zurück. Dies kann zum Teil- oder 
Totalverlust des Anlagebetrags führen. 

Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens über das Vermögen der Emittentin kann der 
Anleger die Ansprüche auf Zahlung der Zinsen 
sowie auf Rückzahlung der Nachrangdarlehen 
gegenüber dem Insolvenzverwalter nur als nach-
rangiger Insolvenzgläubiger geltend machen. 
Zahlungen an den Anleger aus der Insolvenz-
masse erfolgen erst dann, wenn alle ihm vorge-
henden Ansprüche, insbesondere die nicht nach-
rangigen Ansprüche sowie alle nachrangigen 
Forderungen im Sinne von § 39 Absatz 1 Nr. 1 
bis 5 der Insolvenzordnung, vollständig erfüllt 
wurden. Die Höhe der tatsächlichen Zahlungen 
ist damit abhängig von der Höhe der Insolvenz-
masse. Reicht die Insolvenzmasse nicht aus, um 
auf die nachrangigen Forderungen des Anlegers 
im Insolvenzverfahren Zahlungen zu leisten, hät-
te dies für den Anleger den Teil- oder Totalverlust 
des Anlagebetrags zur Folge.

R is iko fehlender Mitwir-
kungs- und Vermögensrechte

Die Nachrangdarlehen begründen ausschließ-
lich schuldrechtliche Ansprüche gegenüber der 
Emittentin. Sie gewähren keine Teilnahme-, 
Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesell-
schafterversammlung oder Vermögensrechte in 
Bezug auf die Emittentin, so dass der Anleger 
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung nicht 
beeinflussen kann. Insoweit besteht das Risiko, 
dass von dem Gesellschafter der Emittentin Ent-
scheidungen getroffen werden, die dem Interes-
se des einzelnen Anlegers entgegenstehen. Die 
Emittentin könnte dadurch geringere Ergebnisse 
erwirtschaften. Dies kann zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger führen.

Den Anlegern stehen keine Mitwirkungsrechte in 
Bezug auf die Änderung der gesellschaftsrecht-
lichen Grundlagen der Emittentin (Gesellschafts-
vertrag) zu, so dass eine Änderung des Gesell-
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schaftsvertrages, insbesondere eine etwaige 
Neuausrichtung bei der Geschäftstätigkeit, nicht 
der Zustimmung der Anleger bedarf. In diesem 
Fall könnte die wirtschaftliche Entwicklung der 
Emittentin erheblich von den Prognosen abwei-
chen, so dass die Emittentin geringere Ergebnisse 
erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust 
des Anlagebetrags führen.

R is iko aufgrund Bindungs-
fr ist  des Kapita ls

Eine Kündigung der Nachrangdarlehen ist zum 
Ablauf der jeweiligen Mindestlaufzeit von wahl-
weise drei Jahren, drei Jahren und sechs Monaten, 
vier Jahren, vier Jahren und sechs Monaten oder 
fünf Jahren unter Einhaltung einer Kündigungs-
frist von sechs Monaten möglich. Es besteht das 
Risiko, dass der Anleger nicht vorzeitig über sein 
eingesetztes Kapital verfügen kann. Ferner be-
steht das Risiko, dass im Zeitpunkt der Kündigung 
die Emittentin nicht über die entsprechende Liqui-
dität verfügt. Dies kann für den Anleger den Total-
verlust des Anlagebetrags zur Folge haben.

Handelbarkeitsr is iko

Die Übertragbarkeit sowie die freie Handelbar-
keit der angebotenen Nachrangdarlehen sind 
stark eingeschränkt. Die Übertragung der Rechte 
und Pflichten des Anlegers aus den Nachrang-
darlehen sowie die Nachrangdarlehen selbst sind 
durch Abtretung mit Zustimmung der Emittentin 
möglich. Darüber hinaus gibt es zum Zeitpunkt 
der Aufstellung des Memorandums keinen orga-
nisierten Markt, an dem die angebotenen Nach-
rangdarlehen der Emittentin gehandelt werden. 
Eine Veräußerung der Nachrangdarlehen ist daher 
nur durch einen privaten Verkauf durch den An-
leger oder ggf. durch Vermittlung der Emittentin 
möglich. Dabei besteht das Risiko, dass eine Ver-
äußerung nicht oder nur mit erheblichen Verzö-
gerungen und/oder nur unter dem ursprünglichen 
Anlagebetrag möglich ist und der Anleger einen 
teilweisen Verlust seines Anlagebetrags erleidet. 

Im Falle, dass sich kein Käufer findet, besteht das 
Risiko, dass zum Zeitpunkt der erstmaligen Kündi-
gungsmöglichkeit zum Ablauf der jeweils gewähl-
ten Mindestlaufzeit die Emittentin nicht über die 
entsprechende Liquidität verfügt. Dies kann zum 
Totalverlust des Anlagebetrags führen.

Widerrufsrechte

Soweit die Voraussetzungen vorliegen, können 
Anleger nach Zeichnung der Beteiligung von 
dem gesetzlichen Widerrufsrecht (§ 355 BGB) 
Gebrauch machen. Soweit die Zeichnungssumme 
vor wirksamen Widerruf bei der Emittentin ein-
gezahlt worden ist, ist diese grundsätzlich ohne 
Abzüge an den widerrufenden Anleger zurück-
zuzahlen. Dabei besteht das Risiko, dass es zu er-
heblichen Liquiditätsabflüssen bei der Emittentin 
kommt, so dass geplante Investitionen nicht oder 
nicht wie geplant vorgenommen werden kön-
nen. In einem solchen Fall könnten die Ergebnisse 
der Emittentin erheblich von der Prognose ab-
weichen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
an die Anleger der Einlage führen. In dem Fall, 
dass mehrere Anleger gleichzeitig ihre Zeichnung 
wirksam widerrufen, besteht das Risiko, dass die 
Emittentin zahlungsunfähig werden könnte. Dies 
kann zu einem Totalverlust des Anlagebetrags 
führen.

R is iko Steuern der Emittent in

Zukünftige Änderungen der Steuergesetze sowie 
abweichende Gesetzesauslegungen durch Fi-
nanzbehörden und -gerichte können nicht ausge-
schlossen werden. Insoweit können Änderungen 
des Steuerrechts negative Auswirkungen auf die 
Geschäftstätigkeit und/oder wirtschaftliche Ent-
wicklung der Emittentin haben. Es besteht das 
Risiko, dass die Emittentin geringere Ergebnisse 
erwirtschaftet. Dies kann zu geringeren Zinszah-
lungen an die Anleger bis hin zum Totalverlust 
des Anlagebetrags führen.
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Ris iko Gesetzgebung in  
Bezug auf die Geschäfts- 
tät igkeit  der Emittent in

Die Gesetzgebung unterliegt einem ständigen 
Wandel. So können Maßnahmen der Gesetz- 
und Verordnungsgeber auf EU-, Bundes- und/
oder Landes- bis hin zur Kommunalebene die 
Markt- und Wettbewerbsverhältnisse beeinflus-
sen und sich negativ auf die Geschäftstätigkeit 
und/oder wirtschaftliche Situation der Emittentin 
auswirken. Es besteht grundsätzlich die Möglich-
keit, dass auf Grund derartiger gesetzgeberischer 
Maßnahmen die Emittentin zur Umstellung, Re-
duzierung oder auch der Einstellung einzelner 
geschäftlicher Aktivitäten gezwungen ist. Dies 
kann zu geringeren Ergebnissen der Emittentin 
führen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anla-
gebetrags führen.

Prognoser is iko

Dieses Memorandum enthält zukunftsgerichtete 
Aussagen in Form von Prognosen, die mit Unsi-
cherheiten verbunden sind. Diese beruhen auf 
den gegenwärtigen Einschätzungen, Annahmen, 
Marktbeobachtungen und Erwartungen der 
Emittentin. Es handelt sich bei den Prognosen um 
subjektive Einschätzungen der Emittentin und 
nicht um wissenschaftlich gesicherte Annahmen 
und Vorhersagen oder feststehende Tatsachen. 
Die Prognosen können sich als unzutreffend er-
weisen. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
an den Anleger als erwartet führen.

R is iko fehlender E in lagen- 
s icherung und staat l icher 
Kontrol le

Die mit diesem Memorandum angebotenen 
Nachrangdarlehen unterliegen keiner Einlagensi-
cherung und keiner laufenden staatlichen Kon-
trolle. Im Falle einer negativen Geschäftsentwick-
lung und/oder Insolvenz der Emittentin besteht 
das Risiko, dass die vertraglich vereinbarten Zins- 
und Rückzahlungsansprüche der Anleger aus den 

angebotenen Nachrangdarlehen nicht bedient 
werden. Dies kann zu geringeren Zinszahlungen 
an die Anleger bis hin zum Totalverlust des Anla-
gebetrags führen.

Quel lenangaben

Sofern in diesem Memorandum Angaben von 
Dritten verwendet wurden, wurden diese ent-
sprechend kenntlich gemacht. Eine Überprüfung 
dieser Angaben durch die Emittentin ist nicht er-
folgt. Es besteht das Risiko, dass diese von dritter 
Seite übernommenen Angaben zum Teil oder in 
Gänze unrichtig, unvollständig oder auch in dem 
hier gebrauchten Zusammenhang irreführend 
sind. Eine solche Unrichtigkeit könnte sich nega-
tiv auf die Ergebnisse der Emittentin auswirken. 
Dies kann zu geringeren Zinszahlungen an die 
Anleger bis hin zum Totalverlust des Anlagebe-
trags führen.

Rat ingr is iko

Bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des Memo-
randums wurde für die Emittentin weder ein 
Rating zur Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit 
noch ein Emissionsrating in Bezug auf die ange-
botenen Nachrangdarlehen durchgeführt. Eine 
Beurteilung der angebotenen Nachrangdarlehen 
ist ausschließlich anhand dieses Memorandums 
und sonstiger öffentlich zugänglicher Informa-
tionen über die Emittentin möglich. Es besteht 
insoweit das Risiko, dass diese Informationen 
und die Sachkunde des einzelnen Anlegers nicht 
ausreichen, um eine an den persönlichen Zielen 
ausgerichtete individuelle Anlageentscheidung 
zu treffen. In einem solchen Fall kann es zu ge-
ringeren Rückflüssen (Zins- und Rückzahlung) als 
vom Anleger erwartet kommen.

Beratungsr is iko

Eine Anlageentscheidung sollte nicht alleine auf-
grund der Ausführungen des vorliegenden Me-
morandums getroffen werden, da die hierin ent-
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haltenen Informationen eine auf die Bedürfnisse, 
Ziele, Erfahrungen bzw. Kenntnisse und Verhält-
nisse des individuellen Anlegers zugeschnittene 
Beratung und Aufklärung nicht ersetzen können. 
Sollte ein Anleger auf eine entsprechende quali-
fizierte Beratung verzichten, besteht das Risiko, 
dass seine eigene Sachkunde zur Einschätzung 
der angebotenen Nachrangdarlehen nicht aus-
reicht, um eine an den persönlichen Zielen aus-
gerichtete individuelle Anlageentscheidung zu 
treffen. In einem solchen Fall kann es zu gerin-
geren Rückflüssen (Zins - und Rückzahlung) als 
vom Anleger erwartet kommen.

Anlegergefährdende 
Risiken

Die nachfolgenden Abschnitte stellen die Risiken 
dar, die nicht nur zu einem Totalverlust des Anla-
gebetrags des Anlegers führen können, sondern 
aufgrund der Verpflichtung zu Zahlungen aus dem 
weiteren Vermögen des Anlegers darüber hinaus 
auch zu einer Privatinsolvenz des Anlegers.

Fremdfinanzierungsr is iko  
des Anlegers

Den Anlegern steht es frei, den Erwerb der Nach-
rangdarlehen ganz oder teilweise durch Fremdmit-
tel, also z.B. durch Bankdarlehen, zu finanzieren. 
Bei einer Fremdfinanzierung erhöht sich die Risiko-
struktur der Beteiligung auf Ebene des Anlegers. 
Der Anleger ist unabhängig von Auszahlungen 
aus den Beteiligungen bzw. dem Totalverlust sei-
ner Einlage verpflichtet, Zinsen und Kosten der 
Fremdfinanzierung sowie die Rückzahlung der 
Fremdfinanzierung aus seinem sonstigen Vermö-
gen zu bedienen. Die Übernahme dieser Kosten 
kann zu einer Privatinsolvenz (Zahlungsunfähig-
keit) des Anlegers führen.

R is iko Steuern und Gesetz 
se i tens des Anlegers

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die 
Nachrangdarlehen von künftigen Steuer-, Gesell-
schafts- oder anderen Rechtsänderungen derart 
betroffen sind, dass auf die Zinszahlungen ein 
entsprechender Abschlag vorgenommen werden 
muss und somit die kalkulierten Ergebnisse für 
den Anleger nicht (mehr) erzielt werden können. 
Ferner besteht das Risiko, dass der Erwerb, die 
Veräußerung, die Aufgabe oder die Rückzahlung 
der Nachrangdarlehen besteuert wird, was für den 
Anleger zusätzliche Kosten zur Folge hätte. Diese 
Kosten wären auch im Falle des Totalverlustes des 
Anlagebetrags durch den Anleger aus seinem wei-
teren Vermögen zu tragen. Die Übernahme dieser 
Kosten kann zu einer Privatinsolvenz des Anlegers 
führen.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
keine Rechtssicherheit in Gestalt von Gesetzen, 
Rechtsprechung oder Verwaltungsanweisungen 
besteht.
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FINANZANHANG

Jahresabschluss der Ranft Europaprojekte GmbH  
zum 31. Dezember 2022 

Bilanz zum 31. Dezember 2022 

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

A.	 Anlagevermögen

I. Finanzanlagen

1. sonstige Ausleihungen 1.997.241,24 1.042.532,28

2. Genossenschaftsanteile 150,00 150,00

1.997.391,24 1.042.682,28

Summe Anlagevermögen 1.997.391,24 1.042.682,28

B.	 Umlaufvermögen

I. Vorräte   

1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 46.615,65

2. fertige Erzeugnisse und Waren 0,00 199.868,80

0,00 246.484,45

II. Forderungen und sonstige  
Vermögensgegenstände

   

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.749,18 10.505,04

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.288.959,28 250.453,73

3. sonstige Vermögensgegenstände 43.811,78 70.711,72

1.357.520,24 331.670,49

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,  
    Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 97.647,34 115.576,85

Summe Umlaufvermögen 1.455.167,58 693.731,79

C.	 Rechnungsabgrenzungsposten 
      - davon Disagio EUR 10.071,50 (EUR 0,00)

10.071,50 400,00

D.	 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 209.482,23 471.177,87

3.672.112,55 2.207.991,94
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PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

A.	 Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00

II. Bilanzgewinn 234.482,23 496.177,87

nicht gedeckter Fehlbetrag 209.482,23 471.177,87

Summe Eigenkapital 0,00 0,00

B.	 Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen 146.700,00 4.500,00

C.	 Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 2.108.938,08 639.017,69

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.611,07 3.403,82

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen  
    Unternehmen

8.090,70 220.000,00

4. sonstige Verbindlichkeiten 1.390.772,70 1.341.070,43

3.525.412,55 2.203.491,94

3.672.112,55 2.207.991,94
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Geschäftsjahr Vorjahr

EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 1.842.537,76 776.989,26

2. Verminderung des Bestandes an fertigen und  
    unfertigen Erzeugnissen 246.484,45 204.472,41

3. Gesamtleistung 1.596.053,31 572.516,85

4. sonstige betriebliche Erträge

a) übrige sonstige betriebliche Erträge 0,00 271,33

5. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe     
    und für bezogene Waren 1.071.388,80 199.868,80

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.181,24 3.201,28

1.093.570,04 203.070,08

6. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten 75.000,00 33.300,26

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 1.745,63 1.049,81

c) Reparaturen und Instandhaltungen 0,00 13.342,32

d) Kosten der Warenabgabe 47.213,40 28.383,56

e) verschiedene betriebliche Kosten 38.930,01 27.034,32

162.889,04 103.110,27

7. Erträge aus anderen Wertpapieren und  
    Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,75 1,36

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 
    - davon aus verbundenen Unternehmen  
      EUR 20.832,66 (EUR 38.610,69) 62.791,13 67.503,24

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 
    - davon an verbundene Unternehmen 
      EUR 8.090,70 (EUR 11.443,28) 140.690,53 125.601,51

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -0,06 -0,41

11. Ergebnis nach Steuern 261.695,64 208.511,33

12. Jahresüberschuss 261.695,64 208.511,33

13. Verlustvortrag aus dem Vorjahr 496.177,87 704.689,20

14. Bilanzverlust 234.482,23 496.177,87

Gewinn- und Verlustrechnung  
vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022
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Anhang

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1. Angaben zur Identifikation der Gesell-
schaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:  
Ranft Europaprojekte GmbH  
Firmensitz laut Registergericht: 
Bad Mergentheim  
Registergericht: Ulm 
Register-Nr.: HRB 725072

2. Allgemeine Angaben zu Inhalt und  
Gliederung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf 
der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften 
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend 
zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des 
GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größen-
klassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalge-
sellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen gemäß §§ 267, 
276, 288 HGB wurden in Anspruch genommen.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt 
und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert
- Genossenschaftsanteilen zu  
  Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstän-
de wurden unter Berücksichtigung aller erkenn-
baren Risiken bewertet.

Flüssige Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den 
Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle wei-
teren ungewissen Verbindlichkeiten mit dem nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwen-
digen Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden 
alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag 
angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und 
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind 
Forderungen gegen verbundene Unternehmen in 
Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 38.610,69) ent-
halten.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leis-
tungen sind Verbindlichkeiten gegenüber verbun-
denen Unternehmen in Höhe von EUR 0,00 (Vor-
jahr: EUR 299,62) enthalten.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbind-
lichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 
in Höhe von EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 39.961,21) 
enthalten.

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen 
und Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-
schaftern
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die 
nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2022 20221
EUR EUR

Forderungen gg. verbundene Unternehmen 149.515,93 20.453,73

sonstige Verbindlichkeiten  0,00 10.768,24
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Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit

zum 31.12.2022 Vorjahr kleiner 1 J. 1 bis 5 J. größer 5 J.
EUR EUR EUR EUR EUR

gegenüber Kreditinstituten 2.108.938,08 639,0 291.495,58 1.817.442,50 0,00

aus Lieferungen und Leistungen 17.611,07 3,4 17.611,07 0,00 0,00

ggü. verbundenen Unternehmen 8.090,70 220,0 8.090,70 0,00 0,00

sonstige Verbindlichkeiten 1.390.772,70 1.341,1 1.321.172,70 69.600,00 0,00

- davon gegenüber Gesellschaftern 0,00 10,8 0,00 0,00 0,00

Summe 3.525.412,55 2.203,5 1.638.370,05 1.887.042,50 0,00

Die Forderungen gegenüber verbundene Unter-
nehmen haben in Höhe von EUR 1.007.000,00 
eine Restlaufzeit von über 1 Jahr (Vorjahr: EUR 
230.000,00).

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind 
Forderungen in Höhe von EUR 22.500,00 mit ei-
ner Restlaufzeit von über 1 Jahr enthalten (Vor-
jahr: EUR 22.500,00).

Eigenkapital
In den Bilanzverlust wurde ein Verlustvortrag von 
EUR 496.177,87 einbezogen.

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeitenspiegel  
zum 31.12.2022

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
sind mit Sicherheitsüberlassungen sowie Forde-
rungsabtretungen in Höhe von 2.108.938,08 
EUR abgesichert.

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des  
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr waren keine Arbeitnehmer be-
schäftigt.

Buchmäßige Überschuldung
Trotz der bilanziellen Überschuldung zum Bilanz-
stichtag wurde der Jahresabschluss unter der An-
nahme der Fortführung der Unternehmenstätig-

keit gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt. 
Eine Überschuldung im insolvenzrechtlichen 
Sinne liegt trotz des nicht durch Eigenkapital ge-
deckten Fehlbetrages aufgrund der vertraglichen 
Bestimmungen zu den bilanzierten Nachrangdar-
lehen nicht vor.

Bad Mergentheim, 22. Januar 2024 
 

 
Michael Ranft 
Geschäftsführer
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VERTRAGSANHANG

Gesellschaftsvertrag 
der Ranft Europa 
projekte GmbH

§ 1 
F i rma und Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet:
Ranft Europaprojekte GmbH.

Satzungssitz der Gesellschaft ist Bad Mergent-
heim. Verwaltungssitz der Gesellschaft ist gleich-
falls Bad Mergentheim.

§ 2 
Gegenstand des  
Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist Errichtung, 
Veräußerung und Betrieb von Anlagen zur Erzeu-
gung regenerativer Energien, insbesondere Solar-
anlagen sowohl auf Dachflächen als auch als Frei-
landanlagen, in Europa.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen glei-
cher oder ähnlicher Art gründen, übernehmen, 
vertreten und sich an solchen Unternehmen be-
teiligen. Sie darf Zweigniederlassungen errichten.

§ 3 
Stammkapita l  und  
Stammeinlagen,  

Zusammenlegung und  
Tei lung von  

Geschäftsantei len

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt
25.000,00 EUR

- in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro -.

Auf das Stammkapital hält:
die Ranft Projektpartner GmbH mit dem Sitz in 
Bad Mergentheim

25.000 Geschäftsanteile mit einem Nominalwert 
von je 1,00 EUR
(Geschäftsanteilsnummern 1 bis 25.000) insge-
samt 25.000,00 EUR.

Die Stammeinlagen sind in bar zu leisten. Auf jede 
Stammeinlage ist der hälftige Betrag sofort vor 
Anmeldung der Gesellschaft zum Handelsregister 
einzuzahlen, der Rest nach Anforderung durch die 
Geschäftsführung. Soweit bei der Einzahlung, der 
Einlage keine abweichende Tilgungsbestimmung 
erfolgt, wird das Stammkapital für alle von einem 
Gesellschafter übernommenen Geschäftsanteile 
gleichmäßig aufgebracht. Nachschüsse sind nicht 
zu erbringen.

Mehrere voll eingezahlte Geschäftsanteile eines 
Gesellschafters können auf Antrag dieses Gesell-
schafters durch Gesellschafterbeschluss, der mit 
einfacher Mehrheit unter Zustimmung des bean-
tragenden Gesellschafters gefasst werden kann 
zu einem Geschäftsanteil vereinigt werden, soweit 
zwingende Vorschriften des GmbHG dem nicht 
entgegenstehen. Die Teilung von Geschäftsan-
teilen bedarf ebenfalls der Zustimmung des be-
troffenen Gesellschafters und eines mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefassten 
Gesellschafterbeschlusses.

§ 4 
Dauer der Gesel lschaft , 

Kündigung

Die Dauer der Gesellschaft ist unbestimmt.

Die ordentliche Kündigung der Gesellschaft ohne 
wichtigen Grund wird ausgeschlossen

§ 5 
Geschäfts jahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Das erste Geschäftsjahr ist ggf. ein Rumpfge-
schäftsjahr.
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§ 6 
Geschäftsführung  

und Vertretung

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Ge-
schäftsführer.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er 
die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die 
Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemein-
schaftlich oder durch einen Geschäftsführer und 
einen Prokuristen gemeinschaftlich vertreten.

Die Gesellschafterversammlung kann unabhängig 
von der Zahl der bestellten Geschäftsführer jeder-
zeit einem, mehreren oder allen Geschäftsführern 
Einzelvertretungsbefugnis und Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB erteilen.

Die vorstehende Regelung gilt sinngemäß bei Be-
stellung von Liquidatoren.

§ 7 
Gesel lschafterversammlung, 

Gesel lschafterbeschlüsse

Gesellschafterbeschlüsse können nur in einer Ge-
sellschafterversammlung oder gemäß § 48 Abs. 
2 GmbHG schriftlich gefasst werden. Sind alle 
stimmberechtigten Gesellschafter einverstanden, 
so kann eine Beschlussfassung auch telefonisch, 
per E-Mail, Telefax oder SMS erfolgen. Über die 
Gesellschafterversammlung ist ein Protokoll zu fer-
tigen, das vom Versammlungsvorsitzenden zu un-
terzeichnen und unverzüglich an die Gesellschaf-
ter in Textform zu versenden ist.

Die Gesellschafterversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens 51 % des Stammkapitals 
vertreten ist. Fehlt es daran, so ist innerhalb von 
vier Wochen eine neue Versammlung mit gleicher 
Tagesordnung einzuberufen, die dann immer be-
schlussfähig ist.

Gesellschafterbeschlüsse werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, 
soweit nicht das Gesetz oder die Satzung etwas 
anderes bestimmen. Je 1.-- EUR eines Geschäfts-
anteiles gewähren eine Stimme.

§ 8 
Jahresabschluss

Die Buchführung und Bilanzierung hat nach steu-
erlichen Vorschriften zu erfolgen, wobei die zwin-
genden Bestimmungen des Handelsgesetzbuches 
und die allgemeinen Buchführungsgrundsätze zu 
beachten sind. Wird der Jahresabschluss nach-
träglich berichtigt, insbesondere im Zuge einer 
Betriebsprüfung, so ist der berichtigte Abschluss 
maßgebend, soweit in diesem Vertrag nicht aus-
drücklich etwas anderes vereinbart ist.

§  9 
Bekanntmachungen

Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen 
durch den elektronischen Bundesanzeiger.

§ 10 
Verfügung über  
Geschäftsantei le

Die Verfügung über Geschäftsanteile oder Teilen 
von Geschäftsanteilen bedarf der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung. Der betroffene 
GeselIschafter ist stimmberechtigt. Dieses Zustim-
mungserfordernis gilt für jede Art der Verfügung, 
insbesondere auch für die Bestellung von Nieß-
brauchsrechten, die Verpfändung, Verfügungen 
über Gewinnanteile oder sonstige Ansprüche, die 
aus dem Gesellschaftsvertrag resultieren. Auch der 
Abschluss von atypischen Unterbeteiligungen und 
Treuhandvereinbarungen bedarf der Zustimmung 
nach vorstehender Regel; gleiches gilt für alle üb-
rigen Umgehungsgestaltungen.

Die Gesellschafter sind verpflichtet, vor der Be-
urkundung einer Geschäftsanteilsabtretung an 
Nichtgesellschafter den Geschäftsanteil den sämt-
lichen anderen Gesellschaftern mit eingeschrie-
benem Brief zum Kauf anzubieten. Das Ankaufs-
recht kann nur innerhalb von 6 Wochen nach 
Aufgabe des Angebots zur Post ausgeübt wer-
den. Für die Ausübung des Ankaufsrechts gelten 
im übrigen die gesetzlichen Bestimmungen über 
das Vorkaufsrecht entsprechend. Falls mehrere 
Gesellschafter von dem Ankaufsrecht Gebrauch 
machen, erwerben sie den Geschäftsanteil im Ver-
hältnis ihrer bisherigen Geschäftsanteile. Als Kauf-
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preis ist der nach den Bestimmungen dieses Ver-
trages zu ermittelnde Wert des Geschäftsanteils 
zu bezahlen. Bewertungsstichtag ist der Tag der 
Absendung des Ausübungserklärung. Der Kauf-
preis ist mit der Beurkundung des entsprechenden 
Veräußerungsvertrages zur Zahlung fällig.

§ 11 
Ausschl ießung von  

Gesel lschaftern

Die Gesellschafter können den Ausschluss eines 
Gesellschafters beschließen (der Auszuschließende 
ist dabei nicht stimmberechtigt), wenn

a) der Gesellschafter - auch in seiner Eigenschaft 
als Geschäftsführer - die Interessen der Gesell-
schaft grob verletzt hat und den übrigen Gesell-
schaftern eine weitere Zusammenarbeit nicht zu-
zumuten ist;

b) über das Vermögen des Gesellschafters das 
Insolvenzverfahren eröffnet ist oder dessen Eröff-
nung mangels Masse abgelehnt wurde;

c) in den Geschäftsanteil des Gesellschafters die 
Zwangsvollstreckung betrieben wird, es sei denn, 
dass sämtliche Vollstreckungsmaßnahmen inner-
halb von drei Monaten nach Zustellung des Pfän-
dungsbeschlusses wieder aufgehoben werden.

d) ein Gesellschafter, der als natürliche Person nicht 
mehr als fünfzig v.H. der Anteile hält, verstirbt (die 
Ausschließung richtet sich in diesem Fall gegen die 
Erben; sie kann nur binnen sechs Monaten nach 
dem Ableben des Gesellschafters und nach Fest-
stehen der Rechtsnachfolge von Todes wegen in 
den Gesellschaftsanteil beschlossen werden).

Mit Zugang des Ausschließungsbeschlusses ruhen 
die Gesellschafterrechte des betroffenen Gesell-
schafters. Er ist verpflichtet, nach Wahl der Ge-
sellschaft seinen Anteil ganz oder geteilt an die 
Gesellschaft, an einen oder mehrere Gesellschaf-
ter oder an einen von der Gesellschaft zu benen-
nenden Dritten abzutreten oder die Einziehung 
des Anteils zu dulden.

Der ausgeschlossene Gesellschafter ist mit dem 
Wert seines Geschäftsanteils, der gemäß den Be-
stimmungen dieses Vertrages zu bestimmen ist, 

abzufinden. Bewertungsstichtag ist der Tag der 
Beschlussfassung über die Ausschließung.

Mit Zustimmung des betroffenen Gesellschafters 
kann sein Geschäftsanteil stets eingezogen wer-
den.

§ 12 
Bewertung von  

Geschäftsantei len

1. Im Falle der Einziehung eines Geschäftsanteils 
und in allen anderen Fällen des Ausscheidens eines 
Gesellschafters hat die Gesellschaft eine Abfin-
dung zu zahlen. Die Abfindung beträgt in den Fäl-
len des Ausscheidens nach § 11 d) 80 % (achtzig 
vom Hundert) und in allen übrigen Fällen 60 % 
(sechzig vom Hundert) des nach Absatz 2. und 3. 
zu berechnenden anteiligen Unternehmenswertes.

2. Zur Berechnung des dem ausscheidenden Ge-
sellschafter (bzw. dessen Rechtsnach- folgern) 
zustehenden Abfindungsguthabens ist auf den 
Zeitpunkt des Ausscheidens eine Bewertung des 
Unternehmens vorzunehmen.

3. Es ist der objektivierte Unternehmenswert zu 
ermitteln, in dem sich der Wert des im Rahmen 
des vorhandenen Unternehmenskonzepts fortge-
führten Unternehmens ausdrückt. Die Bewertung 
ist von einem Wirtschaftsprüfer als neutralem Gut-
achter nach den jeweiligen aktuellen Richtlinien, 
die das Institut für Wirtschaftsprüfer herausgibt, 
und dem dort festgelegten Verfahren zur Durch-
führung von Unternehmensbewertungen vorzu-
nehmen. Wird über die Person des als Schiedsgut-
achter - nicht als Schiedsrichter tätig werdenden 
Wirtschaftsprüfers zwischen dem ausgeschie-
denen Gesellschafter und der Gesellschaft keine 
Einigung erzielt, so wird der Wirtschaftsprüfer 
auf Antrag eines Beteiligten durch das Institut der 
Wirtschaftsprüfer in Düsseldorf oder dessen Nach-
folgeorganisation benannt.

Die Kosten des Bewertungsgutachtens tragen der 
ausgeschiedene Gesellschafter sowie die Gesell-
schaft zu Lasten der verbliebenen Gesellschafter 
in dem Verhältnis, in dem der ausgeschiedene 
Gesellschafter und die verbliebenen Gesellschaf-
ter vor dem Ausscheiden des Gesellschafters am 
Geschäftskapital beteiligt waren.
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4. Führt eine rechtskräftige Berichtigungsveranla-
gung durch die Finanzverwaltung, z.B. aufgrund 
einer steuerlichen Betriebsprüfung, zu einer Än-
derung der Werte, die die Grundlage für die Un-
ternehmensbewertung gebildet haben, so findet 
eine Anpassung des Abfindungsanspruches nicht 
statt.

5. Der anteilige Unternehmenswert ergibt sich aus 
dem Verhältnis des Nennbetrags der Geschäfts-
anteile des ausgeschiedenen Gesellschafters zum 
Stammkapital.

6. Besteht zum Zeitpunkt des Ausscheidens ein 
einem ausscheidenden Gesellschafter oder seinen 
Erben nicht zumutbares Missverhältnis zwischen 
dem nach obigen Grundsätzen ermittelten Ab-
findungswert und dem wirklichen Wert der Be-
teiligung, so kann eine Anpassung durch einen 
von der örtlich zuständigen Industrie- und Han-
delskammer zu bestimmenden Schiedsgutachter 
verlangt werden. Der Schiedsgutachter entschei-
det zunächst, ob ein nicht zumutbares Missver-
hältnis vorliegt. Er hat bei der Anpassung von der 
obigen Bewertungsmethode auszugeben und 
deren Ergebnis nach den Grundsätzen von Treu 
und Glauben unter angemessener Abwägung der 
Interessen der Gesellschaft, des ausgeschiedenen 
Gesellschafters, der Verhältnisse, unter denen der 
ausgeschiedene Gesellschafter die Beteiligung er-
werben konnte sowie unter Berücksichtigung der 
Einzelumstände den veränderten Verhältnissen 
seit Vereinbarung der Abfindungsregelung anzu-
passen.

§ 13 
Abf indung des ausgeschie-

denen Gesel lschafters

Die Abfindungsforderung des ausgeschiedenen 
Gesellschafters ist wie folgt zu erfüllen:

Die Abfindungsforderung ist in fünf gleichen auf-
einanderfolgenden Halbjahresraten an den ausge-
schiedenen Gesellschafter zu zahlen, erstmals am 
auf das Ausscheiden folgenden 31. Dezember, und 
mit zwei v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz zu 
verzinsen. Die aufgelaufenen Zinsen sind mit jeder 
Rate auszuzahlen. Die Gesellschaft ist berechtigt, 
die Abfindung ganz oder teilweise früher zu be-
zahlen.

Der ausgeschiedene Gesellschafter hat keinen An-
spruch auf Sicherheitsleistung für die Abfindungs-
forderung.

§ 14 
Wettbewerbsverbot

Den Gesellschaflern und den Geschäftsführern der 
Gesellschaft kann Befreiung von nach allgemeinen 
Grundsätzen etwa bestehenden Wettbewerbsver-
boten erteilt werden.

Diese kann auch unentgeltlich erfolgen. Art, Um-
fang und etwaige Entgeltlichkeit der Befreiung ist 
Gegenstand des Geschäftsführerdienstvertrages 
oder eines Beschlusses der Gesellschafter mit ein-
facher Mehrheit. Der betroffene Gesellschafter ist 
dabei von der Beschlussfassung nicht ausgeschlos-
sen.

§ 15 
Schlussbest immungen

Die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit einzelner Be-
stimmungen dieses Vertrages soll die Gültigkeit 
der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berüh-
ren. Die ungültige Bestimmung ist durch eine gül-
tige zu ersetzen, die den gleichen wirtschaftlichen 
Zweck möglichst erreicht.

Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus die-
sem Vertrag ist der Sitz der Gesellschaft.

Die Gründungskosten (Notar, Handelsregister, 
Rechts- und Steuerberatung) trägt die Gesellschaft 
bis zum Höchstbetrag von geschätzten 2.000,00 
Euro.

Bad Mergentheim, 29. April 2010
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Nachrangdarlehen 
mit vorinsolvenzlicher 
Durchsetzungssperre  
mit der Emissions-
bezeichnung „Ranft 
Solar XIX - 2024“ der 
Ranft Europaprojekte 
GmbH - Bedingungen

Präambel 

Der Anleger gewährt der Ranft Europaprojekte 
GmbH ein nachrangiges sowie unbesichertes Dar-
lehen mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungs-
sperre („Nachrangdarlehen“).

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre be-
wirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehme-
rischen Beteiligung. Das vom Anleger investierte 
Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital der 
Emittentin (Beteiligung des Anlegers am unterneh-
merischen Risiko, keine Insolvenzantragspflicht 
der Emittentin bei fehlender Möglichkeit der Rück-
zahlung) und dient den nicht im Rang zurückge-
tretenen Gläubigern als Haftungsgegenstand.

Der Anleger übernimmt mit dem Nachrangdarle-
hen ein Risiko, welches über das allgemeine Insol-
venzausfallrisiko hinausgeht, da die Zahlungsan-
sprüche aus den Nachrangdarlehen aufgrund der
vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre bereits 
vor Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen der Emittentin sowie vor einer Liquida-
tion der Emittentin dauerhaft nicht durchsetzbar 
sein können. Der Ausschluss dieser Ansprüche 
kann für eine unbegrenzte Zeit wirken. 

Im Gegensatz zu Anlegern, die der Emittentin ein 
Nachrangdarlehen gewähren, verfügt ein Gesell-
schafter über Informations- und Entscheidungs-
befugnisse, aufgrund derer er Kenntnis von der 
Verwendung des zur Verfügung gestellten Kapi-
tals erhalten kann. Zudem kann ein Gesellschafter 
die vollständige Verwendung des zur Verfügung 

gestellten Kapitals verhindern, wenn er über eine 
Mehrheit in der Gesellschafterversammlung ver-
fügt. Für den Anleger bedeutet dies, dass das 
von ihm übernommene Risiko teilweise über das 
unternehmerische Risiko eines Gesellschafters hi-
nausgehen kann. 

§ 1  
Begr i ffsbest immungen

Für die Zwecke der Nachrangdarlehen „Ranft So-
lar XIX - 2024“ der Ranft Europaprojekte GmbH 
gelten die folgenden Begriffsbestimmungen: 

a.	�Ranft Solar XIX - 2024 ist die Emissionsbe-
zeichnung der angebotenen Nachrangdarlehen;

b.	�Anleger bezeichnet die Person, die ein Nach-
rangdarlehen der Emittentin gewährt;

c.	�Anlegerregister erfasst sämtliche Anleger der 
Emittentin; es kann in schriftlicher oder elektro-
nischer Form geführt werden;

d.	�Bankarbeitstag bezeichnet einen Tag, an dem 
die Banken in Frankfurt am Main, Deutschland, 
für den allgemeinen Geschäftsverkehr geöffnet 
sind;

e.	�Emittentin bezeichnet die Ranft Europapro-
jekte GmbH, Bad Mergentheim;

f.	� Fälligkeitstag hat die in § 4 Abs. 4 dieser Be-
dingungen genannte Bedeutung;

g.	�Gesamtanlagebetrag hat die in § 2 Abs. 1 die-
ser Bedingungen genannte Bedeutung;

h.	�Gewährungszeitpunkt hat die in § 3 Abs. 4 
dieser Bedingungen genannte Bedeutung

i.	� Laufzeitende hat die in § 6 Abs. 1 dieser Bedin-
gungen genannte Bedeutung;

j.	� Methode 30/360 ist eine Berechnungsmetho-
de, bei der jeder Monat mit 30 Zinstagen und 
ein gesamtes Jahr mit 360 Zinstagen gerechnet 
wird;

k.	�valutierter Anlagebetrag bezeichnet den 
vom Anleger auf der Grundlage dieser Bedin-
gungen eingezahlten und auf dem Konto der 
Emittentin gutgeschriebenen Anlagebetrag.
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§ 2  
Dar lehensaufnahme,  

Verwaltung

(1)	 Die Emittentin nimmt bei einer Vielzahl von 
Anlegern Nachrangdarlehen zu den nachfol-
genden Bedingungen auf. Dabei werden die 
Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ zu 
fünf verschiedenen Laufzeiten angeboten. Je 
Laufzeit ist das Angebot auf 20 Nachrangdarle-
hen beschränkt. Der Anlagebetrag jedes einzelnen 
Nachrangdarlehens ist variabel und wird auf dem 
Zeichnungsschein gewählt. Er soll mindestens 
Euro 5.000 betragen.

(2)	 Die Emittentin ist verpflichtet, ein Anlegerre-
gister zu führen (einschließlich etwaiger Aktuali-
sierungen), in dem jeder Anleger zu erfassen ist. 
In dem Anlegerregister werden die Stammdaten 
(Name, Anschrift, Kontoverbindung) des Anlegers 
sowie Höhe des gezeichneten und valutierten An-
lagebetrags, Gewährungszeitpunkt, Zinsen und 
Zinszahlungen erfasst. Der Anleger ist verpflichtet, 
Änderungen der Stammdaten der Emittentin un-
verzüglich anzuzeigen.

(3)	 Anleger haben keinen Anspruch auf Einsicht 
in das Anlegerregister, soweit dies Informationen 
über andere Anleger betrifft. Daten anderer Anle-
ger werden von der Emittentin nicht herausgege-
ben.

§ 3  
Erwerb von Nachrang- 
dar lehen, E inzahlung,  
Gewährungszeitpunkt

(1)	 Jede natürliche und juristische Person kann 
bei der Emittentin ein Nachrangdarlehen mit der 
Emissionsbezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“ 
zeichnen. Das Angebot erfolgt ausschließlich in 
der Bundesrepublik Deutschland. Ein gleichzei-
tiges Angebot in anderen Staaten erfolgt nicht 
und ist auch nicht vorgesehen.

(2)	 Die Einzahlung der Nachrangdarlehen erfolgt 
durch Einmalzahlung auf das von der Emittentin 
benannte Konto.

(3)	 Über die Verpflichtung zur Leistung des in 

dem Zeichnungsschein vereinbarten Anlagebe-
trags hinaus übernehmen die Anleger keine wei-
teren vertraglichen Zahlungsverpflichtungen, mit 
Ausnahme etwaiger Zahlungspflichten nach § 6 
Abs. 3 Satz 3 sowie Aufwendungen für eigene 
Kommunikations- und Portokosten. Eine Pflicht 
des Anlegers zur Zahlung von Nachschüssen be-
steht nicht.

(4)	 Die Nachrangdarlehen gelten am Tag der Gut-
schrift des Anlagebetrags nach Zeichnung auf 
dem Konto der Emittentin als gewährt.

§ 4  
Nachrangigkeit ,  

vor insolvenzl iche  
Durchsetzungssperre

(1)	 Die Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 
2024“ begründen nachrangige sowie unbesi-
cherte Verbindlichkeiten der Emittentin, die 
eine vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre 
enthalten. Sämtliche Forderungen von Anle-
gern aus den Nachrangdarlehen „Ranft Solar 
XIX - 2024“ sind untereinander gleichrangig.

(2)	 Der Anleger tritt in einem Insolvenzver-
fahren über das Vermögen der Emittentin 
sowie im Falle der Liquidation der Emittentin 
hiermit gemäß §§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 
InsO mit seinen Ansprüchen auf Zahlung der 
Zinsen sowie auf Rückzahlung der Nachrang-
darlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ (zusammen 
„Zahlungsansprüche des Anlegers“) im Rang 
hinter die Forderungen im Sinne des § 39 Abs. 
1 Nr. 1 bis 5 InsO zurück. 

(3)	 Außerhalb eines Insolvenzverfahrens 
über das Vermögen der Emittentin sowie au-
ßerhalb einer Liquidation der Emittentin sind 
Zahlungen auf die Zahlungsansprüche des 
Anlegers solange und soweit ausgeschlossen, 
wie

	� a. die Zahlungen zu 
	�� i.	 einer Überschuldung der Emittentin  

	 im Sinne des § 19 InsO oder 
	�� ii.	 einer Zahlungsunfähigkeit der 

	 Emittentin im Sinne des § 17 InsO  
	 führen. 
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	�b.	 bei der Emittentin eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO oder eine Zah-
lungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO 
besteht („vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre“). Dies gilt auch für den Fall, 
dass Zahlungsansprüche des Anlegers für 
sich genommen keine Überschuldung im 
Sinne von § 19 InsO und keine Zahlungs-
unfähigkeit im Sinne von § 17 InsO be-
gründen, aber die Summe aller Ansprüche 
gegen die Emittentin eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO oder eine Zah-
lungsunfähigkeit im Sinne von § 17 InsO 
begründen würde.

(4) Der Anleger erklärt durch die vorstehenden 
Regelungen keinen Verzicht auf seine Ansprü-
che aus den Nachrangdarlehen „Ranft Solar 
XIX - 2024“.

§ 5  
Z insen und Fäl l igkeit

(1)	 Die Nachrangdarlehen werden vorbehaltlich 
des § 4 während der Laufzeit (§ 6) mit einem Zins 
bezogen auf den valutierten Anlagebetrag be-
dient. Die Zahlung der Zinsen erfolgt jährlich. Die 
Nachrangdarlehen sind ab dem Gewährungszeit-
punkt zinsberechtigt. Der Zins beträgt

::	� 6,00 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von drei Jahren;

::	� 6,25 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von drei Jahren 
und sechs Monaten;

::	� 6,50 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von vier Jahren;

::	� 6,75 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von vier Jahren 
und sechs Monaten;

::	� 7,00 % p. a. des valutierten Anlagebetrags bei 
einer gewählten Mindestlaufzeit von fünf Jah-
ren.

(2)	 Die Zahlung des Zinses ist für das abgelaufe-
ne Kalenderjahr jährlich nachträglich am dritten 
Bankarbeitstag des folgenden Kalenderjahres fäl-
lig, erstmalig am 06. Januar 2025. Ab Laufzeiten-
de bis zur Rückzahlung werden die Nachrangdar-
lehen nicht verzinst.

(3)	 Sind Zinsen abweichend von Abs. 2 für einen 
kürzeren Zeitraum als einen vollen Zinslauf zu zah-
len, werden die Zinsen anteilig und taggenau nach 
der Methode 30/360 berechnet.

§ 6  
Laufzeit ,  Rückzahlung,  

Veräußerung

(1)	 Die Laufzeit der Nachrangdarlehen „Ranft So-
lar XIX - 2024“ beginnt am Gewährungszeitpunkt, 
ist unbestimmt und endet durch Kündigung ge-
mäß § 7.

(2)	 Die Rückzahlung der Nachrangdarlehen er-
folgt nach Wirksamwerden der Kündigung vor-
behaltlich § 4 zum valutierten Anlagebetrag. Der 
Rückzahlungsanspruch ist nach Wirksamwerden 
der Kündigung zur Zahlung fällig.

(3)	 Die Ansprüche aus den Nachrangdarlehen 
können grundsätzlich mit Zustimmung der Emit-
tentin übertragen werden. Die Übertragung kann 
vollständig oder in Teilbeträgen erfolgen. Mindest-
beträge sind nicht einzuhalten. Die mit der Über-
tragung verbundenen Kosten sind vom Anleger zu 
tragen.

§ 7  
Kündigung

(1) Die Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ 
können sowohl durch den Anleger als auch die 
Emittentin unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von sechs Monaten zum Ablauf der Mindestlaufzeit 
ordentlich gekündigt werden. Die Mindestlaufzeit 
beginnt am jeweiligen Gewährungszeitpunkt und 
endet nach der auf dem Zeichnungsschein gewähl-
ten Mindestlaufzeit. Die Mindestlaufzeit beträgt 
wahlweise drei Jahre, drei Jahre und sechs Monate, 
vier Jahre, vier Jahre und sechs Monate oder fünf 
Jahre. Nachfolgend ist eine ordentliche Kündigung 
jeweils zum Ablauf weiterer drei Monate unter Ein-
haltung der Kündigungsfrist gemäß Satz 1 zulässig. 

(2) Die Kündigung des Anlegers hat in Textform (z. 
B. Brief, Fax oder E-Mail) gegenüber der Emitten-
tin und die ordentliche Kündigung der Emittentin 
durch Bekanntmachung gemäß § 11 zu erfolgen.
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§ 8  
Informationsrechte,  
Negat iverk lärung,  

Ausschüttungssperre

(1)	 Die Emittentin wird ihren Jahresabschluss nach 
Maßgabe ihres Gesellschaftsvertrages und der ein-
schlägigen gesetzlichen Vorschriften erstellen und 
prüfen lassen. Der Anleger ist berechtigt, den voll-
ständigen Jahresabschluss am Sitz der Emittentin 
zu den üblichen Geschäftszeiten nach vorheriger 
Absprache mit der Emittentin einzusehen.

(2)	 Der Jahresabschluss wird darüber hinaus im 
Bundesanzeiger in dem Umfang veröffentlicht, der 
von den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften 
verlangt wird.

(3)	 Die Emittentin verpflichtet sich, für die Laufzeit 
der Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ 
sicherzustellen, dass die Verpflichtungen aus den 
Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ auch 
in Zukunft im gleichen Rang mit allen anderen 
Finanzierungstiteln der Emittentin (z.B. Genuss-
rechte oder Nachrangdarlehen anderer Tranchen) 
stehen.

(4)	 Ferner verpflichtet sich die Emittentin, keine 
gegenwärtigen oder zukünftigen eigenen Finanzie-
rungstitel und keine gegenwärtigen oder zukünf-
tigen Finanzierungstitel Dritter durch Grund- oder 
Mobiliarpfandrechte oder eine sonstige Belastung 
des eigenen Vermögens abzusichern oder absi-
chern zu lassen, sofern nicht die Nachrangdarlehen 
„Ranft Solar XIX - 2024“ zur gleichen Zeit und im 
gleichen Rang anteilig an dieser Sicherheit teilneh-
men.

§ 9  
Zahlungen, Steuern

(1)	 Die Emittentin ist berechtigt, mit befreiender 
Wirkung auf das im Anlegerregister eingetragene 
Konto Zahlungen zu leisten.

(2)	 Alle Zahlungen erfolgen unter Abzug und Ein-
behaltung von Steuern, Abgaben und sonstigen 
Gebühren, soweit die Emittentin zum Abzug und/
oder zum Einbehalt gesetzlich verpflichtet ist. Die 
Emittentin ist nicht verpflichtet, den Anlegern zu-
sätzliche Beträge als Ausgleich für auf diese Weise 
abgezogene oder einbehaltene Beträge zu zahlen.

(3)	 Soweit die Emittentin nicht gesetzlich zum Ab-
zug und/oder zum Einbehalt von Steuern, Abga-
ben oder sonstigen Gebühren verpflichtet ist, trifft 
sie keinerlei Verpflichtung im Hinblick auf derar-
tige Verpflichtungen der Anleger.

§ 10  
Abgrenzung von  

Gesel lschaftsrechten

(1)	 Die Nachrangdarlehen „Ranft Solar XIX - 
2024“ gewähren Zinsrechte, die keine Mitglied-
schaftsrechte, insbesondere keine Teilnahme, 
Mitwirkungs- und Stimmrechte in der Gesellschaf-
terversammlung der Emittentin beinhalten.

(2) Mit dem Abschluss des Vertrages über ein 
Nachrangdarlehen ist weder von der Emittentin 
noch dem Anleger der Abschluss einer stillen Be-
teiligung im Sinne der §§ 230 ff. HGB oder der 
Erwerb von Genussrechten beabsichtigt.

§ 11  
Bekanntmachungen

Bekanntmachungen der Emittentin, die das Nach-
rangdarlehen „Ranft Solar XIX - 2024“ betreffen, 
erfolgen in Textform (z. B. Brief, Fax oder E-Mail) 
an die im Anlegerregister zuletzt erfasste/n An-
schrift/Kontaktdaten des Anlegers.
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§ 12  
Schlussbest immungen

(1)	 Form und Inhalt der Nachrangdarlehen „Ranft 
Solar XIX - 2024“ und alle sich daraus ergebenden 
Rechte und Pflichten der Anleger und der Emit-
tentin unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

(2)	 Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechts-
verhältnis zwischen Anleger und Emittentin er-
gebenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz der 
Emittentin. Diese Gerichtsstandvereinbarung be-
schränkt nicht das Recht eines Anlegers, Verfah-
ren vor einem anderen zuständigen Gericht an-
zustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung 
von Verfahren vor einem oder mehreren anderen 
Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an 
einem anderen Gerichtsstand aus, falls und soweit 
dies rechtlich zulässig ist.

(3)	 Diese Bedingungen über die Nachrangdarle-
hen „Ranft Solar XIX - 2024“ sind in deutscher 
Sprache abgefasst. Nur dieser deutsche Text ist 
verbindlich und maßgeblich.

(4)	 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedin-
gungen über Nachrangdarlehen ganz oder teil-
weise nichtig, unwirksam oder nicht durchsetz-
bar sein oder werden, bleiben die Wirksamkeit 
und Durchsetzbarkeit aller verbleibenden Bestim-
mungen dieser Bedingungen unberührt.

Bad Mergentheim, Januar 2024

Ranft Europaprojekte GmbH
Michael Ranft
Geschäftsführer
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Verarbeitungsrahmen

Die im Zeichnungsschein angegebenen personen-
bezogenen Daten des Anlegers werden zum Zwe-
cke des Zustandekommens der Nachrangdarlehen, 
der Verwaltung der Nachrangdarlehen, insbeson-
dere für die Erfüllung von Zinszahlungen/Rück-
zahlungen sowie etwaiger Bekanntmachungen 
(z. B. Kündigungen), des Risikomanagement, der 
Bekämpfung von Geldwäsche, der Erfüllung von 
Due-Diligence-Anforderungen, ggf. der Erfüllung 
von Anforderungen durch Behörden, Einhaltung 
von Sanktionsregeln sowie von steuerlichen Erklä-
rungen verarbeitet. Ferner werden die personen-
bezogenen Daten zu Werbezwecken der Emitten-
tin verarbeitet.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO. Zudem werden die 
personenbezogenen Daten auf der Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO verarbeitet, um recht-
liche Verpflichtungen, denen die Anbieterin und 
Emittentin unterliegt (insbesondere nach handels- 
und steuerrechtlichen Vorschriften), zu erfüllen.

Soweit erforderlich, werden die personenbezo-
genen Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 
lit. f DSGVO zur Wahrung berechtigter Interessen 
der Emittentin oder Dritter verarbeitet, um Rechts-
ansprüchen geltend zu machen, auszuüben oder 
zu verteidigen sowie Straftaten zu verhindern oder 
aufzuklären. Soweit der Anleger in den Erhalt von 
Werbung eingewilligt hat, werden die personen-
bezogenen Kontaktdaten auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO verarbeitet.

Dauer der  
Datenspeicherung

Die Speicherung und Verarbeitung der personenbe-
zogenen Daten erfolgt bis zum Zeitpunkt der Be-
endigung der Nachrangdarlehen des Anlegers bei 

der Ranft Europaprojekte GmbH und der mit der 
Beendigung verbundenen Erfüllung aller Verpflich-
tungen (Zinszahlungen und Rückzahlung) aus dem 
Nachrangdarlehen an den Anleger. Werden perso-
nenbezogenen Daten zur Wahrung eines berech-
tigten Interesses der Emittentin erhoben, werden 
die personenbezogenen Daten so lange gespei-
chert, wie dies für den jeweiligen Nutzungszweck 
erforderlich ist. Die Speicherung der personenbe-
zogenen Daten erfolgt jedoch so lange, wie dies 
gesetzlich vorgeschrieben ist oder ggf. ungeklär-
te Streitigkeiten bestehen. Insbesondere werden 
sämtliche vertrags- und buchungsrelevanten Daten 
gemäß steuer- und handelsrechtlicher Aufbewah-
rungsfristen für die Dauer von zehn Kalenderjahren 
nach Beendigung der Nachrangdarlehen gespei-
chert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen wer-
den die personenbezogenen Daten gelöscht.

Bereitstellung der  
Daten

Die Bereitstellung der im Zeichnungsschein an-
gegebenen Pflichtangaben ist für den Vertrags-
abschluss und zur Erfüllung gesetzlicher Ver-
pflichtungen, denen die Emittentin unterliegt, 
erforderlich. Sofern die personenbezogenen Da-
ten nicht bereitgestellt werden, ist der Abschluss 
und die Durchführung des Zeichnungsvertrages 
nicht möglich. Freiwillige Angaben sind im Zeich-
nungsschein entsprechend gekennzeichnet.

Datenweitergabe  
an Dritte

Es kann eine Weitergabe von Daten an Vermitt-
ler und an Dienstleister für Rechts- oder Steuer-
beratung erfolgen. Die Daten der Anleger werden 
elektronisch erfasst. Hierfür werden externe Hier-
für werden externe Server (Cloud) genutzt, so dass 

INFORMATIONEN ZUR DATENVERARBEITUNG DER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN DES ANLEGERS
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eine Weitergabe der Daten an den Anbieter im 
Rahmen der Auftragsverarbeitung erfolgt. Zudem 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten im 
Rahmen von Wartungs- und Reparaturarbeiten so-
wie Fernwartung, auch an Subunternehmer wei-
tergegeben werden. Eine Weitergabe der Daten 
an Dritte kann auch im Rahmen der Entsorgung 
und Vernichtung von Unterlagen und Datenträ-
gern erfolgen. Es erfolgt keine Weitergabe der 
Daten an Dritte zu Werbezwecken.

Widerspruchsrecht des 
Anlegers

Weitere Rechte des 
Anlegers

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, gegenüber der 
Emittentin um umfangreiche Auskunftserteilung 
zur Verarbeitung der von ihm gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu ersuchen. Ferner kann 
der Anleger jederzeit gegenüber der Emittentin 
die Berichtigung, Löschung und Einschränkung 
der Verarbeitung einzelner oder aller ihn/ sie be-
treffenden personenbezogenen Daten verlangen. 
Des Weiteren ist der Anleger jederzeit berechtigt, 
die ihn/sie betreffenden personenbezogenen Da-
ten auf eine andere Stelle zu übertragen.

Der Anleger ist jederzeit berechtigt, ohne Anga-
ben von Gründen die ggf. auf dem Zeichnungs-
schein erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten für Werbezwecke mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Wi-
derruf kann postalisch, per E-Mail oder per Fax an 
die Emittentin übermittelt werden.

Der Anleger hat das Recht, sich bei einer Aufsichts-
behörde für den Datenschutz zu beschweren.

Verantwortlicher

Verantwortlich für die Datenerhebung sowie 
-verarbeitung ist: Ranft Europaprojekte GmbH, 
geschäftsansässig unter Johann-Hammer-Str. 22, 
97980 Bad Mergentheim, E-Mail info@ranft-grup-
pe.de, Fax 07931 / 9929-190.

Der Anleger hat das Recht, jederzeit gegen 
eine Datenverarbeitung, die auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 
zur Wahrung berechtigter Interessen er-
folgt, Widerspruch einzulegen, wenn da-
für Gründe vorliegen, die sich aus seiner/
ihrer besonderen Situation ergeben. Wird 
Wi-derspruch eingelegt, werden die per-
sonenbezogenen Daten nicht mehr ver-
arbeitet, es sei denn, die Emittentin kann 
zwingende schutzwürdige Gründe für die 
Verarbeitung nachweisen, die die Interes-
sen, Rechte und Freiheiten des Anlegers 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient 
der Gel-tendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 
21 Abs. 1 DSGVO).

Werden personenbezogene Daten des An-
legers verarbeitet, um Direktwerbung zu 
betreiben, so hat der Anleger jederzeit das 
Recht, gegen die Verarbeitung seiner/ihrer 
personenbezogenen Da-ten Widerspruch 
einzulegen. Wird Widerspruch eingelegt, 
werden die betroffenen personenbezo-
genen Daten nicht mehr verarbeitet (Art. 
21 Abs. 2 DSGVO).

Der Widerspruch kann postalisch, per E-
Mail oder per Fax an die Emittentin über-
mittelt werden.
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Aufgrund des Art. 246 b EGBGB sind für alle Fern-
absatzverträge (Verträge, die unter Verwendung 
von Fernkommunikationsmitteln (z. B. per E-Mail, 
Fax, Internet) zustande kommen) sowie Verträge, 
die außerhalb von Geschäftsräumen der Anbiete-
rin/Emittentin geschlossen werden, dem Anleger 
folgende Informationen zur Verfügung zu stellen.

Allgemeine Unterneh-
mensinformationen 
über die Emittentin/
Anbieterin
Ranft Europaprojekte GmbH mit Sitz in Bad Mer-
gentheim, vertreten durch das Mitglied der Ge-
schäftsführung Michael Ranft. 

Geschäftsanschrift/ladungsfähige Anschrift: Jo-
hann-Hammer-Str. 22, D-97980 Bad Mergent-
heim. 

Eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts 
Ulm unter der Nr. HRB 725072. 

Hauptgeschäftstätigkeit der Ranft Europaprojekte 
GmbH ist laut dem Gesellschaftsvertrag Errich-
tung, Veräußerung und Betrieb von Anlagen zur 
Erzeugung regenerativer Energien, insbesondere 
Solaranlagen sowohl auf Dachflächen als auch als 
Freilandanlagen, in Europa.

Die Ranft Europaprojekte GmbH unterliegt keiner 
gesonderten staatlichen Aufsichtsbehörde.

Informationen über 
die Kapitalanlage

Wesent l iche Merkmale der 
Kapita lanlage und Zustande-
kommen des Vertrages

DDer Anleger erwirbt Nachrangdarlehen mit der 
Bezeichnung „Ranft Solar XIX - 2024“ an der 
Ranft Europaprojekte GmbH. Das Nachrangdar-
lehen wird durch Einmalzahlung gewährt. Die 
Nachrangdarlehen werden mit unterschiedlichen 
Laufzeiten und Zinssätzen angeboten. Der Anle-
ger wählt die Laufzeit auf dem Zeichnungsschein. 

Das Angebot beträgt maximal 20 Anteile je Lauf-
zeit.

Gemäß § 4 der Bedingungen der Nachrangdar-
lehen handelt es sich bei der Vermögensanlage 
um nachrangige und nicht dinglich besicherte 
Verbindlichkeiten der Emittentin, die eine vorin-
solvenzliche Durchsetzungssperre enthält. Der 
Anleger tritt in einem etwaigen Insolvenzverfah-
ren über das Vermögen der Emittentin sowie im 
Falle der Liquidation der Emittentin hiermit gemäß 
§§ 19 Abs. 2 Satz 2, 39 Abs. 2 InsO mit seinen 
Ansprüchen auf Zahlung der Zinsen sowie auf 
Rückzahlung der Vermögensanlage sowie mit 
sämtlichen sonstigen Zahlungsansprüchen aus 
den Nachrangdarlehen im Rang hinter die Forde-
rungen im Sinne des § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO zu-
rück. Die Forderungen aus den Nachrangdarlehen 
werden erst nach Befriedigung dieser vorrangigen 
Forderungen befriedigt, jedoch gleichrangig mit 
den Forderungen aus anderen von der Emittentin 
ausgegebenen nachrangigen Kapitalanlagen im 
Sinne von § 39 Abs. 2 der Insolvenzordnung (z. 
B. andere Nachrangdarlehen, Genussrechte oder 
stille Beteiligungen). Sämtliche Forderungen von 
Anlegern aus den Nachrangdarlehen sind unterei-
nander gleichrangig.

FERNABSATZRECHTLICHE INFORMATIONEN FÜR 
DEN VERBRAUCHER
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Außerhalb eines Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen der Emittentin sowie außerhalb einer Li-
quidation der Emittentin sind Zinszahlungen und 
die Rückzahlung solange und soweit ausgeschlos-
sen, wie diese Zahlungen

::	� zu einer Zahlungsunfähigkeit der Emittentin im 
Sinne des § 17 InsO oder einer Überschuldung 
der Emittentin im Sinne des § 19 InsO führen 
oder

::	� bei der Emittentin eine Zahlungsunfähigkeit im 
Sinne von § 17 InsO oder eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO bereits besteht.

Diese Regelung wird vorinsolvenzliche Durchset-
zungssperre genannt. Dies gilt auch für den Fall, 
dass Zahlungsansprüche des Anlegers für sich ge-
nommen keine Überschuldung im Sinne von § 19 
InsO und keine Zahlungsunfähigkeit im Sinne von 
§ 17 InsO begründen, aber die Summe aller An-
sprüche gegen die Emittentin eine Überschuldung 
im Sinne von § 19 InsO oder eine Zahlungsunfä-
higkeit im Sinne von § 17 InsO begründen würde.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre be-
wirkt eine Wesensänderung der Geldhingabe vom 
bankgeschäftstypischen Darlehen mit unbedingter 
Rückzahlungsverpflichtung hin zur unternehme-
rischen Beteiligung. Das vom Anleger investierte 
Geld wird zu wirtschaftlichem Eigenkapital der 
Emittentin (Beteiligung des Anlegers am unterneh-
merischen Risiko, keine Insolvenzantragspflicht 
der Emittentin bei fehlender Möglichkeit der Rück-
zahlung) und dient den nicht im Rang zurückge-
tretenen Gläubigern als Haftungsgegenstand.

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre gilt 
bereits für die Zeit vor Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens. Der Anleger kann demzufolge bereits 
dann keine Erfüllung seiner Ansprüche aus den 
Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durch-
setzungssperre verlangen, wenn die Emittentin im 
Zeitpunkt des Leistungsverlangens des Anlegers 
überschuldet oder zahlungsunfähig ist oder dies 
zu werden droht. Der Ausschluss dieser Ansprüche 
kann für eine unbegrenzte Zeit wirken.

Die wesentlichen Einzelheiten der Nachrangdar-
lehen sind in dem Memorandum der Ranft Eu-
ropaprojekte GmbH (Stand: Januar 2024), ins-

besondere im Kapitel „Rechtliche Grundlagen 
– Nachrangdarlehen mit vorinsolvenzlicher Durch-
setzungssperre Ranft Solar XIX - 2024“ Seite 20 
bis Seite 25, enthalten. Der Vertragsschluss kommt 
mit Annahme des Zeichnungsscheins durch das 
Mitglied der Geschäftsführung der Ranft Europa-
projekte GmbH zustande.

Spezie l le  Hinweise wegen 
der Art  der F inanzdienst- 
le istung

Der Erwerb dieser Vermögensanlagen ist mit 
erheblichen Risiken verbunden und kann 
zum vollständigen Verlust des eingesetzten 
Vermögens führen.

Die angebotene Vermögensanlage ist mit spezi-
ellen Risiken behaftet. Der Anleger übernimmt 
mit dem Nachrangdarlehen ein Risiko, welches 
über das allgemeine Insolvenzausfallrisiko hi-
nausgeht. Für ihn bedeutet dies, dass das von 
ihm übernommene Risiko in gewisser Hinsicht 
sogar über das unternehmerische Risiko eines 
Gesellschafters hinausgehen kann. Die Zahlungs-
ansprüche aus dem Nachrangdarlehen können 
aufgrund der vorinsolvenzlichen Durchsetzungs-
sperre bereits vor Eröffnung eines Insolvenzver-
fahrens dauerhaft nicht durchsetzbar sein und 
der Ausschluss dieser Ansprüche kann dauerhaft 
und für unbegrenzte Zeit wirken. Das Hauptrisiko 
der hier angebotenen Vermögensanlage liegt in 
der wirtschaftlichen Entwicklung der Emittentin. 
Deshalb verbindet sich mit der Vermögensanla-
ge das Risiko des Totalverlustes des eingesetzten 
Kapitals und (noch) nicht ausgeschütteter Zinsen. 
Über den Totalverlust der Vermögensanlage hi-
naus besteht das Risiko der Gefährdung des wei-
teren Vermögens des Anlegers bis hin zu dessen 
Privatinsolvenz. Sofern der Anleger den Erwerb 
der Vermögensanlage teilweise oder vollständig 
fremdfinanziert hat, hat er Zinsen und Kosten für 
diese Fremdfinanzierung auch dann zu leisten, 
wenn keine Zahlungen von Zinsen bzw. Rück-
zahlung der Vermögensanlage erfolgen sollten. 
Auch eventuelle zusätzliche Steuern auf den Er-
werb, die Veräußerung oder die Rückzahlung der 
Vermögensanlage sind vom Anleger im Falle feh-
lender Zahlungen von Zinsen bzw. Rückzahlung 
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der Vermögensanlage aus seinem weiteren Ver-
mögen zu begleichen. Der betreffende Anleger 
könnte somit nicht nur sein eingesetztes Kapital 
verlieren, sondern müsste das zur Finanzierung 
der Vermögensanlage aufgenommene Fremd-
kapital inklusive Zinsen zurückzahlen und/ oder 
die eventuellen zusätzlichen Steuern aus seinem 
weiteren Vermögen leisten. Alle vorgenannten 
Risiken könnten zur Privatinsolvenz des Anlegers 
führen. Das den Anleger treffende maximale Risi-
ko ist die Privatinsolvenz des Anlegers. Die in der 
Vergangenheit erwirtschafteten Erträge sind kein 
Indikator für zukünftige Erträge.

Die Finanzdienstleistung bezieht sich nicht auf Fi-
nanzinstrumente, deren Preis von Schwankungen 
auf dem Finanzmarkt, abhängig ist.

Mindest laufzeit ,  vertragl iche 
Kündigungsbedingungen, 
Vertragsstrafen

Die Laufzeit der Vermögensanlagen ist unbe-
stimmt. Sie beginnt am jeweiligen Gewährungs-
zeitpunkt (Tag der Gutschrift des Anlagebetrags 
nach Zeichnung auf dem Konto der Emittentin) 
und endet durch Kündigung, erstmalig zum Ab-
lauf der vom Anleger gewählten Mindestlaufzeit. 
Die Mindestlaufzeit beträgt wahlweise drei Jahre, 
drei Jahre und sechs Monate, vier Jahre, vier Jah-
re und sechs Monate oder fünf Jahre. Die Kün-
digungsfrist beträgt sechs Monate. Nach Ablauf 
der jeweiligen Mindestlaufzeit sind Kündigungen 
jeweils zum Ablauf von drei weiteren Monaten 
unter Beachtung der Kündigungsfrist von sechs 
Monaten zulässig. 

Eine Vertragsstrafe ist nicht vorgesehen. 

Gesamtpreis ,  Pre isbestand-
te i le ,  abgeführte Steuern

Der Erwerbspreis entspricht dem Anlagebetrag. 
Der Anlagebetrag jedes einzelnen Nachrangdar-
lehens ist variabel und wird auf dem Zeichnungs-
schein gewählt. Er soll mindestens Euro 5.000 
betragen. Ein Agio wird nicht erhoben.

Weitere Preisbestandteile existieren nicht.

Die Zeichnung der Nachrangdarlehen ist von der 
Umsatzsteuer befreit, die Besteuerung der Erträ-
ge aus den Nachrangdarlehen erfolgt nach dem 
Einkommensteuergesetz, insoweit wird auf den 
Abschnitt „Steuerliche Grundlagen“ auf Seite  26 
bis Seite 27 im Memorandum hingewiesen. Die 
Emittentin/Anbieterin übernimmt nicht die Zah-
lung von Steuern für den Anleger.

Zusätz l ich anfal lende Kosten, 
Steuern,  d ie nicht über das 
Unternehmen abgeführt  
werden

Im Zusammenhang mit den Nachrangdarlehen 
können weitere Kosten wie z.B. Kosten der Über-
tragung der Rechte und Pflichten aus den Nach-
rangdarlehen sowie die eigenen Aufwendungen 
für Kommunikations- und Portokosten entste-
hen. Der Anleger hat die Zinsen aus den Nach-
rangdarlehen in seiner Steuererklärung anzuge-
ben und zu versteuern. 

Zusätz l iche Kosten, die der 
Verbraucher für die Benut-
zung des Fernkommunikat i -
onsmitte ls  zu tragen hat und 
vom Unternehmen in Rech-
nung geste l l t  werden

Solche Kosten werden dem Anleger nicht in 
Rechnung gestellt.

E inzelheiten der Zahlung  
und Erfül lung

Die Einzelheiten zur Einzahlungsart und zu den 
Zahlungsterminen ergeben sich aus dem Ab-
schnitt „Erwerbsvoraussetzungen“ im Kapitel 
„Rechtliche Grundlagen – Nachrangdarlehen mit 
vorinsolvenzlicher Durchsetzungssperre – Ranft 
Solar XIX - 2024“ auf Seite 24f. des Memoran-
dums.
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Es erfolgt keine Lieferung von Urkunden durch 
die Emittentin, sondern die Eintragung des Anle-
gers in ein Register der Emittentin.

Anwendbares Recht,  
Ger ichtsstand

Das Unternehmen sowie der Vertrag über die Be-
teiligung und die Rechte und Pflichten aus den 
Nachrangdarlehen unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand für alle sich aus dem Rechtsver-
hältnis zwischen Unternehmen und Anleger er-
gebenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz der 
Emittentin. Diese Gerichtsstandvereinbarung be-
schränkt nicht das Recht eines Anlegers, Verfah-
ren vor einem anderen zuständigen Gericht an-
zustrengen. Ebenso wenig schließt die Einleitung 
von Verfahren vor einem oder mehreren anderen 
Gerichtsständen die Einleitung von Verfahren an 
einem anderen Gerichtsstand aus, falls und so-
weit dies rechtlich zulässig ist. Sofern der Anleger 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, gelten 
hinsichtlich des Gerichtsstandes die gesetzlichen 
Vorgaben.

Befr istung der Informationen 
(Zeichnungsfr ist )

Die Zeichnungsfrist für das Angebot der Nach-
rangdarlehen endet mit Vollplatzierung des An-
gebotes. 

Vertragssprache

Die Nachrangdarlehen werden nur in deutscher 
Sprache angeboten und die Kommunikation zwi-
schen der Emittentin/Anbieterin und dem Anle-
ger wird während der Laufzeit der Nachrangdar-
lehen in deutscher Sprache erfolgen.

Außerger icht l iche  
Beschwerde- und  
Rechtsbehelfsverfahren

Bei Streitigkeiten aus der Anwendung der Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuches betref-
fend Fernabsatzverträge über Finanzdienstlei-
stungen besteht unbeschadet des Rechts, die 
Gerichte anzurufen, die Möglichkeit, eine vom 
Bundesamt für Justiz für diese Streitigkeiten 
anerkannte private Verbraucherschlichtungs-
stelle oder die bei der Deutschen Bundesbank 
eingerichtete Schlichtungsstelle (Deutsche Bun-
desbank; Schlichtungsstelle, Postfach 10 06 02, 
D-60006 Frankfurt/Main; Telefax: 069 709090-
9901, E-Mail: schlichtung@bundesbank.de, In-
ternet: www.bundesbank.de) anzurufen. In dem 
genannten Schlichtungsverfahren hat der Anle-
ger zu versichern, dass er in der Streitigkeit noch 
kein Gericht, keine Streitschlichtungsstelle und 
keine Gütestelle, die die Streitbeilegung betreibt, 
angerufen und auch keinen außergerichtlichen 
Vergleich abgeschlossen hat.

Bestehen eines Garant ie-
fonds bzw. anderer  
Entschädigungsregelungen

Es besteht keine Einlagensicherung, kein Garan-
tiefonds und es bestehen keine Entschädigungs-
regelungen.

Mitgl ied-Staat der EU,  
dessen Recht das  
Unternehmen unter l iegt

Bundesrepublik Deutschland

Widerrufsbelehrung

Der Anleger kann seine Zeichnungserklärung wi-
derrufen. Die entsprechende Widerrufsbelehrung 
kann den nachfolgenden Seiten entnommen 
werden.
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ABSCHNITT 1

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb 
von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
mittels einer eindeutigen Erklärung wider-
rufen. Die Frist beginnt nach Abschluss des 
Vertrags und nachdem Sie die Vertragsbestim-
mungen einschließlich der Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen sowie alle nachstehend 
unter Abschnitt 2 aufgeführten Informa-
tionen auf einem dauerhaften Datenträger 
(z.B. Brief, Telefax, E-Mail) erhalten haben. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt 
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs, 
wenn die Erklärung auf einem dauerhaften Da-
tenträger erfolgt. Der Widerruf ist zu richten an:

Ranft Europaprojekte GmbH 
Johann-Hammer-Str. 22 
97980 Bad Mergentheim
E-Mail info@ranft-gruppe.de 
Fax 07931 / 9929-190

ABSCHNITT 2

Für den Beginn der Widerrufsfrist erforder-
liche Informationen
Die Informationen im Sinne des Abschnitts 1 
Satz 2 umfassen folgende Angaben:

1.	� die Identität des Unternehmers; anzugeben 
ist auch das öffentliche Unternehmensregi-
ster, bei dem der Rechtsträger eingetragen 
ist, und die zugehörige Registernummer 
oder gleichwertige Kennung;

2.	� die Hauptgeschäftstätigkeit des Unterneh-
mers und die für seine Zulassung zuständige 
Aufsichtsbehörde

3.	� die ladungsfähige Anschrift des Unterneh-
mers und jede andere Anschrift, die für die 
Geschäftsbeziehung zwischen dem Unter-
nehmer und dem Verbraucher maßgeblich 
ist, bei juristischen Personen, Personenverei-
nigungen oder Personengruppen auch den 
Namen des Vertretungsberechtigten;

4.	� die wesentlichen Merkmale der Finanzdienst-
leistung sowie Informationen darüber, wie 
der Vertrag zustande kommt;

5.	� den Gesamtpreis der Finanzdienstleistung 
einschließlich aller damit verbundenen Preis-
bestandteile sowie alle über den Unterneh-
mer abgeführten Steuern oder, wenn kein 
genauer Preis angegeben werden kann, sei-
ne Berechnungsgrundlage, die dem Verbrau-
cher eine Überprüfung des Preises ermögli-
cht;

6.	� zusätzlich anfallende Kosten sowie einen 
Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder 
Kosten, die nicht über den Unternehmer ab-
geführt oder von ihm in Rechnung gestellt 
werden;

7.	� den Hinweis, dass sich die Finanzdienstlei-
stung auf Finanzinstrumente bezieht, die 
wegen ihrer spezifischen Merkmale oder 
der durchzuführenden Vorgänge mit spezi-
ellen Risiken behaftet sind oder deren Preis 
Schwankungen auf dem Finanzmarkt un-
terliegt, auf die der Unternehmer keinen 
Einfluss hat, und dass in der Vergangenheit 
erwirtschaftete Erträge kein Indikator für 
künftige Erträge sind;

8.	� Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der 
Erfüllung;

Widerrufsbelehrung
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9.	� das Bestehen oder Nichtbestehen eines Wi-
derrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzel-
heiten der Ausübung, insbesondere Name 
und Anschrift desjenigen, gegenüber dem 
der Widerruf zu erklären ist, und die Rechts-
folgen des Widerrufs einschließlich Informa-
tionen über den Betrag, den der Verbraucher 
im Fall des Widerrufs für die erbrachte Lei-
stung zu zahlen hat, sofern er zur Zahlung 
von Wertersatz verpflichtet ist (zugrunde 
liegende Vorschrift: § 357a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs);

10.	�die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn die-
ser eine dauernde oder regelmäßig wieder-
kehrende Leistung zum Inhalt hat;

11.	�die vertraglichen Kündigungsbedingungen 
einschließlich etwaiger Vertragsstrafen;

12.	�die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 
deren Recht der Unternehmer der Aufnahme 
von Beziehungen zum Verbraucher vor Ab-
schluss des Vertrags zugrunde legt;

13.	�eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag 
anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht;

14.	�die Sprachen, in denen die Vertragsbedin-
gungen und die in dieser Widerrufsbeleh-
rung genannten Vorabinformationen mitge-
teilt werden, sowie die Sprachen, in denen 
sich der Unternehmer verpflichtet, mit Zu-
stimmung des Verbrauchers die Kommuni-
kation während der Laufzeit dieses Vertrags 
zu führen;

15.	�den Hinweis, ob der Verbraucher ein außer-
gerichtliches Beschwerde- und Rechtsbe-
helfsverfahren, dem der Unternehmer unter-
worfen ist, nutzen kann, und gegebenenfalls 
dessen Zugangsvoraussetzungen.

ABSCHNITT 3

Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die 
beiderseits empfangenen Leistungen zu-
rückzugewähren. Sie sind zur Zahlung von 
Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte 
Dienstleistung verpflichtet, wenn Sie vor Abga-
be Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen wurden und ausdrücklich zuge-
stimmt haben, dass vor dem Ende der Wider-
rufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung 
begonnen werden kann. Besteht eine Verpflich-
tung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu 
führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsver-
pflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
dennoch erfüllen müssen. Ihr Widerrufsrecht 
erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von bei-
den Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufs-
recht ausgeübt haben. Verpflichtungen zur Er-
stattung von Zahlungen müssen innerhalb 
von 30 Tagen erfüllt werden. Diese Frist be-
ginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufs-
erklärung, für uns mit deren Empfang.

Ende der Widerrufsbelehrung
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Ranft Europaprojekte GmbH 
vertreten durch den Geschäftsführer Michael Ranft 

Johann-Hammer-Str. 22 
D-97980 Bad Mergentheim 
Telefon: 07931/99 29-0  
Telefax: 07931/99 29-190

E-Mail: info@ranft-gruppe.de 
Internet: www.ranft-gruppe.de

Stand: Februar 2024

überreicht durch:

BERATUNG & INFORMATION


